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Besondere Zeiten
Normalerweise hätten wir im November in die wunderschöne 
Bücherei im Bahnhof zu unserer Lesung mit Musik eingeladen 
- unsere liebgewonnene Tradition, die Geschichte von „Knolle 
Murphy“, musikalisch umrahmt von SchülerInnen der Sing- und 
Musikschule Veitshöchheim. 
Doch was ist in dieser Zeit schon normal? 
Besondere Zeiten erfordern besondere Ideen – deshalb bringen 
wir die Geschichte zu Ihnen nach Hause – alles völlig Corona 
regelgerecht. Die Musik wird gespielt von unseren SchülerIn-
nen, die Aufnahmen entstanden im Unterricht. So eine Video-
aufnahme ist schon etwas anderes als live zu spielen – große 
Anerkennung an alle MusikerInnen.
Gelesen und gefilmt wurde in der Bücherei. Vielen Dank  an 
unsere Lehrer Oliver Thedieck, Andreas Franzky und Christian 
Stapff, der auch diesmal wieder für Aufnahme und Schnitt ver-
antwortlich ist. 
Unser besonderes Dankeschön gilt dem Team der Bücherei. 
Nicht nur dass wir an einem Samstagnachmittag die Aufnahmen 
in der Bücherei machen konnten,  absolut großartig ist auch das 
Mitwirken von Dr. Astrida Wallat und Martin Wehner – beide 
übernahmen 2 Figuren der Geschichte, nämlich Mama und Papa.
Wir wünschen nun allen kleinen und großen Musikfreunden viel 
Spaß mit unserem neuesten Werk, zu sehen auf unserem You-
Tube-Kanal. https://youtu.be/AS63aOPnQIc
Für unsere Kleinen (natürlich auch für Große) haben wir einen 
musikalischen Adventskalender erstellt – zum Kennenlernen aller 
Instrumente, die man bei uns erlernen kann – zu finden unter 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9GlFiML-K-Tu9O-
UY6N2qkCfkKWH2GC

In Arbeit sind noch 
kleine Weihnachtsüber-
raschungen – mehr wird 
noch nicht verraten.
Ganz besonders für 
uns sind die Vorabend-
messen in St.Vitus an 
jedem Adventssams-
tag. Pfarrer Borawski 
hat uns eingeladen, live 
im Gottesdienst zu mu-

sizieren. Auf der Empore, unter allen Hygienebestimmungen, 
spielen unsere SchülerInnen und LehrerInnen. Ein herzliches 
Dankeschön für diese wunderbare Möglichkeit. 
Bleiben Sie gesund - herzlichst,
Ihr Team der Sing- und Musikschule Veitshöchheim

BITTE BEACHTEN
Das letzte Amtsblatt für das Jahr 2020 erscheint 
am Montag, 21. Dezember 2020. 

Das erste Amtsblatt im neuen Jahr 2021 erscheint am Montag, 
dem 18.1.2021.

Wir bitten Sie, dies zu beachten. Der Verlag
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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Tagesordnung
Am Dienstag, 08.12.2020, um 18:00 Uhr findet im Mainfrankensäle 
- Großer Saal die Sitzung des Hauptausschusses mit folgender 
Tagesordnung statt:	
1. �15. Änderung Flächennutzungsplan: Aufstellungsbeschluss ge-

mäß § 2 BauGB und Billigung des Vorentwurfs i.d.F.v. 08.12.2020 
sowie Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB

2. �Bauantrag für den Neubau eines Einfamilienwohnhauses, See-
weg 5, Fl.Nr. 1156/2 Gemarkung Veitshöchheim

3. �Bauantrag für den Neubau einer Doppelhaushälfte mit Carport, 
Spitalfeld 5, Fl.Nr. 858/4 Gemarkung Veitshöchheim

4. �Bauantrag für den Neubau einer Doppelhaushälfte mit Carport, 
Spitalfeld 7, Fl.Nr. 858/5 Gemarkung Veitshöchheim

5. �Bauantrag für den Neubau einer Doppelhaushälfte mit Einlieger-
wohnung, Setzweg, Fl.Nr. 615/2 und 618 Gemarkung Veitshöch-
heim

6. �Bauantrag für die Sanierung und Erweiterung eines Einfamilien-
hauses mit Eiinliegerwohnung und Bürogebäude, Sendelbach-
straße 63, Fl.Nr. 1818, Gemarkung Veitshöchheim

7. �Antrag auf Abweichung von den Vorschriften der BayBO/GaStellV 
für den Abbruch/Neubau einer Garage Blumenstraße 10, Fl.Nr. 
916/227 Gemarkung Veitshöchheim

8. �Genehmigungsfreistellungsverfahren im Baugebiet „Sandäcker“
9. �Protokollgenehmigung
� Gemeinde Veitshöchheim, 01.12.2020
� Jürgen Götz, 1. Bürgermeister

Auszugsweiser Bericht aus der Sitzung des Haupt-
ausschusses am 24.11.2020� (öffentlicher Teil)
Die Beschlüsse erfolgten, soweit nicht anders vermerkt, einstimmig
1. �Bebauungsplan „Sandäcker“ 2. Änderung: Öffentliche Aus-

legung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 
2 BauGB vom 04.08. - 09.09.2020 - Abwägung der eingegan-
genen Stellungnahmen

1.1. Landratsamt Würzburg, Stellungnahme vom 08.09.2020
Der Hauptausschuss nimmt die Stellungnahme des Landratsamtes 
Würzburg vom 08.09.2020 wie im Sachverhalt zu dieser Beschluss-
vorlage dargestellt zur Kenntnis und wägt hierzu (in Einzelbeschlüs-
sen) folgendermaßen ab: 
Fachbereich Bauplanungsrecht, Städtebau 
Zur Empfehlung, die geänderten Festsetzungen der 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes zu markieren: 
Der Empfehlung, die geänderten Festsetzungen der 2. Änderung 
des Bebauungsplanes „Sandäcker“ zu markieren, wird aus Gründen 
der Übersichtlichkeit nicht gefolgt. Die Anpassungen/Änderungen 
im Detail ergeben sich aus der Begründung zur 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Sandäcker. 

Zum Hinweis/Anregung „Maß der baulichen Nutzung“ wird fol-
gender Beschluss gefasst: 
Gemäß Beschluss des BVerwG vom 29.07.1999 (4 BN 24.99) müs-
sen Baugrenzen (§ 23 BauNVO) nicht so festgesetzt werden, dass 
dem Grundstückseigentümer auf der so festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksfläche die volle oder eine weitgehende Ausschöpfung 
der im Bebauungsplan festgesetzten (höchst-)zulässigen Grund-
stücksflächenzahl (§ 19 BauNVO) ermöglicht wird.
Die im Bebauungsplan festgesetzten Garagen-/ Carport- oder Stell-
platzstandorte sind nicht mit Baulinien, sondern mit Baugrenzen 
festgesetzt. Somit ist die Größe und Standort innerhalb der fest-
gesetzten Baugrenzen variabel möglich. Dies trifft weitestgehend 
auch auf die Baugrenzen der Hauptgebäude zu. Hierbei verbleibt 
den Planern und Architekten die Möglichkeit der Gestaltung unter 
Einhaltung der festgesetzten maximal zulässigen Grundflächenzahl.
Für die betroffenen Reihenhausgrundstücke, bei denen aufgrund der 
Festsetzung von Baulinien und Firstlinien eine beschränkte archi-
tektonische Gestaltungsfreiheit besteht und somit die Einhaltung der 
Grundflächenzahl nur erschwert möglich ist, wird die Grundflächen-
zahl zur Klarstellung angepasst. Dies jedoch unter Berücksichtigung 
des Schutzgutes Boden, indem die Grundflächenzahl nur um die 
maximal erforderliche Größe angepasst wird, die eine bauliche Um-
setzbarkeit unter Einhaltungen der weiteren Festsetzungen für die 
Bauwerber gewährleistet.
Der Hauptausschuss vertritt die Auffassung, dass durch die Modi-
fizierung der Grundflächenzahl bei den betroffenen Grundstücken 
sowie durch den Planungsspielraum bezüglich Standort, Größe und 
Grundrissgestaltung innerhalb der Baugrenzen die Umsetzbarkeit 
auch im Sinne des städtebaulichen Konzeptes gewährleistet ist.
Zur textlichen Festsetzung 3.4 (Bauweise/Terrassen) und dem Hin-
weis, diesen Punkt noch klarer darzustellen, wird beschlossen: 
Zur Klarstellung hinsichtlich der Berechnung der Grundflächenzah-
len wird die Festsetzung unter Punkt 3.4 der textlichen Festsetzung 
für den Geltungsbereich wie folgt redaktionell angepasst:
„3.4	  
Die Anlage von Terrassen ist auch außerhalb der Baugrenzen zuläs-
sig. Durch die bei der Ermittlung der Hauptgrundflächenzahl (GRZ I) 
zu berücksichtigenden Grundfläche von Terrassen, die Bestandteil 
des Hauptgebäudes sind, darf die zulässige Grundfläche für Haupt-
anlagen um max. 3 % überschritten werden. Die durch die Terrasse 
beanspruchte Fläche ist bei der zulässigen Überschreitung der 
Grundfläche durch die unter § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeich-
neten Anlagen um bis zu 50 % zu berücksichtigen und in Abzug zu 
bringen.“
Zur textlichen Festsetzung 3.7 (Bauteile mit Stützfunktion)
Die Festsetzung unter Punkt 3.7 der textlichen Festsetzungen für 
den Geltungsbereich wird zur Klarstellung wie folgt redaktionell 
angepasst:
„3.7
Bei Abgrabungen innerhalb der privaten Grundstücksflächen ist 
die Errichtung von Bauteilen mit Stützfunktion, wie z.B. Palisaden, 
Winkelstützelemente, Gabionen etc., bis zu einer Tiefe von max. 
1,50 m, gemessen vom gewachsenen Boden, auch außerhalb der 
Baugrenzen auf dem Grundstück sowie auf der Grundstücksgrenze 
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zulässig. Die ggf. erforderliche Absturzsicherung ist von den privaten 
Eigentümern entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zu errichten.
Bei Aufschüttungen innerhalb der privaten Grundstücksflächen ist 
die Errichtung von Bauteilen mit Stützfunktion, wie z.B. Palisaden, 
Winkelstützelemente, Gabionen etc., bis zu einer Höhe von max. 
1,0 m, gemessen vom gewachsenen Boden, auch außerhalb der 
Baugrenzen im Abstand von mindestens 1,0 m zur Grundstücks-
grenze zulässig.
Die Errichtung von Bauteilen mit Stützfunktion ist bei Aufschüttungen 
innerhalb der privaten 
Grundstücksflächen bis zu einer Höhe von max. 0,50 m, gemes-
sen vom gewachsenen Boden, nur dann ausnahmsweise auf der 
Grundstücksgrenze zulässig, wenn Zufahrten zu Garagen / Carports 
/ Stellplätzen, wie unter Punkt 3. der Zeichenerklärung zu den plan-
lichen Festsetzungen erfasst, aufgrund des Höhenunterschiedes 
zum Nachbargelände Bauteile mit Stützfunktion erfordern.“
Eine Klarstellung zur Festsetzung „6.2 – Höhenfestsetzung“ 
wird vorgenommen. 
Zur Klarstellung der Festsetzung unter Punkt 6.2 der textlichen Fest-
setzungen für den Geltungsbereich wird die Formulierung wie folgt 
redaktionell angepasst:
„6.2	
Die maximale Gebäudehöhe bei Einzel- und Doppelhäusern be-
stimmt sich aus der zwingend festgesetzten Zahl der Vollgeschosse, 
ermittelt in Bezug auf das natürliche Gelände. Ein Vollgeschoss ist 
mit einer Höhe von max. 3,0 m festgesetzt, gemessen von Ober-
kante Rohfußboden bis Oberkante Rohfußboden des darüber lie-
genden Geschosses.“
Zur Empfehlung, die Zuordnung der Stellplatzgrundstücke in 
den Bebauungsplan als Anlage mit aufzunehmen, wird fest-
gehalten, dass ein Grundstück aus mehreren Flurstücken be-
stehen kann. 
Seitens des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
Würzburg wurde die Zuordnung der jeweiligen Stellplatzgrundstücke 
zu den entsprechenden Hauptgrundstücken im Rahmen des Umle-
gungsverfahrens als sog. „Buchgrundstücke“ veranlasst. Die Stell-
platzzuordnungen ergeben sich aus dem Stand des Grundbuchs. 
Fachbereich Immissionsschutz 
Der Fachbereich Immissionsschutz hat keine Einwände gegen die 2. 
Änderung des Bebauungsplanes „Sandäcker“ i.d.F. v. 14.07.2020. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
1.2. �Karl Brand - Private Stellungnahme mit E-Mail vom 

28.08.2020
Der Hauptausschuss nimmt die private Stellungnahme von Herrn 
Karl Brand zur Kenntnis und fasst hierzu im Rahmen der Abwägung 
folgenden Beschluss: 
An öffentlichen Verkehrsflächen muss die Freihaltung der Sichtdrei-
ecke gemäß Art. 26 BayStrWG sowie gemäß RASt, Punkt 6.3.9.3 
gewährleistet sein. Zudem dürfen die Sicherheit und Leichtigkeit des 
öffentlichen Verkehrs gemäß Art. 14 BayBO nicht gefährdet werden. 
Durch die Errichtung der Stützmauer auf der Grundstücksgrenze 
und somit entlang der öffentlichen Straßenverkehrsfläche wäre die 
Freihaltung der Sichtdreiecke somit nicht gewährleistet.
Hierbei wird zudem auf den Punkt „3. Straßen und Wege“ der Hin-
weise des Bebauungsplans verwiesen, der die Freihaltung der Sicht-
dreiecke erläutert.
Die Festsetzung unter Punkt 3.7 der textlichen Festsetzungen für 
den Geltungsbereich wird zur Klarstellung wie folgt redaktionell 
angepasst:
„3.7	
Bei Abgrabungen innerhalb der privaten Grundstücksflächen ist 
die Errichtung von Bauteilen mit Stützfunktion, wie z.B. Palisaden, 
Winkelstützelemente, Gabionen etc., bis zu einer Tiefe von max. 
1,50 m, gemessen vom gewachsenen Boden, auch außerhalb der 

Baugrenzen auf dem Grundstück sowie auf der Grundstücksgrenze 
zulässig. Die ggf. erforderliche Absturzsicherung ist von den privaten 
Eigentümern entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zu errichten. 
Bei Aufschüttungen innerhalb der privaten Grundstücksflächen ist 
die Errichtung von Bauteilen mit Stützfunktion, wie z.B. Palisaden, 
Winkelstützelemente, Gabionen etc., bis zu einer Höhe von max. 
1,0 m, gemessen vom gewachsenen Boden, auch außerhalb der 
Baugrenzen im Abstand von mindestens 1,0 m zur Grundstücks-
grenze zulässig. 
Die Errichtung von Bauteilen mit Stützfunktion ist bei Aufschüttun-
gen innerhalb der privaten Grundstücksflächen bis zu einer Höhe 
von max. 0,50 m, gemessen vom gewachsenen Boden, nur dann 
ausnahmsweise auf der Grundstücksgrenze zulässig, wenn Zu-
fahrten zu Garagen/Carports/Stellplätzen, wie unter Punkt 3 der 
Zeichenerklärung zu den planlichen Festsetzungen erfasst, aufgrund 
des Höhenunterschiedes zum Nachbargelände Bauteile mit Stütz-
funktion erfordern.“
1.3. �Nicole und Patrick Fellner - Private Stellungnahme vom 

01.09.2020
Der Hauptausschuss nimmt die private Stellungnahme der Eheleute 
Nicole und Patrick Fellner zur Kenntnis und fasst hierzu im Rahmen 
der Abwägung folgenden Beschluss: 
Die Festsetzung unter Punkt 3.7 der textlichen Festsetzungen für 
den Geltungsbereich wird zur Klarstellung wie folgt redaktionell 
angepasst:
„3.7	
Bei Abgrabungen innerhalb der privaten Grundstücksflächen ist 
die Errichtung von Bauteilen mit Stützfunktion, wie z.B. Palisaden, 
Winkelstützelemente, Gabionen etc., bis zu einer Tiefe von max. 
1,50 m, gemessen vom gewachsenen Boden, auch außerhalb der 
Baugrenzen auf dem Grundstück sowie auf der Grundstücksgrenze 
zulässig. Die ggf. erforderliche Absturzsicherung ist von den privaten 
Eigentümern entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zu errichten. 
Bei Aufschüttungen innerhalb der privaten Grundstücksflächen ist 
die Errichtung von Bauteilen mit Stützfunktion, wie z.B. Palisaden, 
Winkelstützelemente, Gabionen etc., bis zu einer Höhe von max. 
1,0 m, gemessen vom gewachsenen Boden, auch außerhalb der 
Baugrenzen im Abstand von mindestens 1,0 m zur Grundstücks-
grenze zulässig. 
Die Errichtung von Bauteilen mit Stützfunktion ist bei Aufschüttun-
gen innerhalb der privaten Grundstücksflächen bis zu einer Höhe 
von max. 0,50 m, gemessen vom gewachsenen Boden, nur dann 
ausnahmsweise auf der Grundstücksgrenze zulässig, wenn Zu-
fahrten zu Garagen/Carports/Stellplätzen, wie unter Punkt 3 der 
Zeichenerklärung zu den planlichen Festsetzungen erfasst, aufgrund 
des Höhenunterschiedes zum Nachbargelände Bauteile mit Stütz-
funktion erfordern.“ 
1.4. Familie Lüneburg - Private Stellungnahme vom 09.09.2020
Der Hauptausschuss nimmt die private Stellungnahme der Familie 
Lüneburg zur Kenntnis und fasst hierzu im Rahmen der Abwägung 
folgenden Beschluss: 
Die Klarstellungen und Anpassungen der erforderlichen Maßnah-
men aufgrund des vorhandenen Gewerbelärms wurden im Rahmen 
der 1. Änderung des Bebauungsplans behandelt. Die Beteiligung 
der Öffentlichkeit hierzu hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mindes-
tens für einen Monat, in der Zeit vom 12.08.2019 bis einschließlich 
13.09.2019, stattgefunden. Die Beteiligung wurde auch gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB fristgerecht mindestens eine Woche vorher, am 
24.07.2019, ortsüblich bekannt gemacht.
In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über die 1. Änderung des Bebauungsplans „Sandäcker“ unberück-
sichtigt bleiben können. Im Rahmen der 1. Änderung des Bebau-
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ungsplans sind keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit zum Be-
reich Immissionsschutz eingegangen. Von den beteiligten Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden keine Einwände 
oder Anregungen zum Bereich Immissionsschutz geäußert.
Unter Punkt 9.2 Lärmschutz – Gewerbelärm der textlichen Fest-
setzungen für den Geltungsbereich ist erfasst, dass als Alternative 
zur Ausstattung schutzbedürftiger Aufenthaltsräume mit Fenstern 
auf den angewandten Fassaden oder Fensterverglasungen und 
kontrollierten schallgedämmten Lüftungseinrichtungen der Nachweis 
erbracht werden kann, dass durch architektonische Maßnahmen 
(z.B. geeignete Gebäudeausrichtung, lärmorientierte Grundrissge-
staltung, Abschirmung durch weitere Gebäude) die Immissionswerte 
der TA Lärm vor den Fassaden von schutzbedürftigen Räumen 
eingehalten sind.
Zudem wurde in der Bekanntmachung zur Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Sandäcker darauf hingewiesen, dass Anregungen und 
Einwände nur zu den geänderten Teilen der 2. Änderung des Be-
bauungsplans „Sandäcker“ abgegeben werden können. Der von der 
Stellungnahme betroffene Teil wurde im Rahmen der 2. Änderung 
des Bebauungsplans „Sandäcker“ nicht berührt.
Demnach vertritt der Hauptausschuss die Auffassung, dass die 
eingegangene Stellungnahme gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der 
Beschlussfassung zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Sand-
äcker“ rechtmäßig unberücksichtigt geblieben ist und im Rahmen 
der 2. Änderung des Bebauungsplans „Sandäcker“ weiterhin unbe-
rücksichtigt bleibt, da Stellungnahmen entsprechend der Bekannt-
machung vom 27.07.2020 nur zu den geänderten oder ergänzten 
Teilen abgegeben werden können.
Abstimmungsergebnis:	 Ja.6  Nein 3  Anwesend 9

1.5. �Enrique Marcial-Simon - Private Stellungnahme vom 
09.09.2020

Der Hauptausschuss nimmt die private Stellungnahme von Herrn 
Enrique Marcial-Simon zur Kenntnis und fasst hierzu im Rahmen 
der Abwägung folgende Beschlüsse: 
Zu den Punkten 1 (max. Stützwandhöhe) und Punkt 2 (Stütz-
wände an der Grundstücksgrenze): 
An öffentlichen Verkehrsflächen muss die Freihaltung der Sichtdrei-
ecke gemäß Art. 26 BayStrWG sowie gemäß RASt, Punkt 6.3.9.3 
gewährleistet sein. Zudem dürfen die Sicherheit und Leichtigkeit des 
öffentlichen Verkehrs gemäß Art. 14 BayBO nicht gefährdet werden. 
Durch die Errichtung der Stützmauer auf der Grundstücksgrenze 
und somit entlang der öffentlichen Straßenverkehrsfläche wäre die 
Freihaltung der Sichtdreiecke somit nicht gewährleistet.
Hierbei wird zudem auf den Hinweis „3. Straßen und Wege“ ver-
wiesen, der die Freihaltung der Sichtdreiecke erläutert.
Die Festsetzung unter Punkt 3.7 der textlichen Festsetzungen für 
den Geltungsbereich wird zur Klarstellung wie folgt redaktionell 
angepasst:
„3.7	
Bei Abgrabungen innerhalb der privaten Grundstücksflächen ist 
die Errichtung von Bauteilen mit Stützfunktion, wie z.B. Palisaden, 
Winkelstützelemente, Gabionen etc., bis zu einer Tiefe von max. 
1,50 m, gemessen vom gewachsenen Boden, auch außerhalb der 
Baugrenzen auf dem Grundstück sowie auf der Grundstücksgrenze 
zulässig. Die ggf. erforderliche Absturzsicherung ist von den privaten 
Eigentümern entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zu errichten. 
Bei Aufschüttungen innerhalb der privaten Grundstücksflächen ist 
die Errichtung von Bauteilen mit Stützfunktion, wie z.B. Palisaden, 
Winkelstützelemente, Gabionen etc., bis zu einer Höhe von max. 
1,0 m, gemessen vom gewachsenen Boden, auch außerhalb der 
Baugrenzen im Abstand von mindestens 1,0 m zur Grundstücks-
grenze zulässig. 

Die Errichtung von Bauteilen mit Stützfunktion ist bei Aufschüttun-
gen innerhalb der privaten Grundstücksflächen bis zu einer Höhe 
von max. 0,50 m, gemessen vom gewachsenen Boden, nur dann 
ausnahmsweise auf der Grundstücksgrenze zulässig, wenn Zu-
fahrten zu Garagen/Carports/Stellplätzen, wie unter Punkt 3 der 
Zeichenerklärung zu den planlichen Festsetzungen erfasst, aufgrund 
des Höhenunterschiedes zum Nachbargelände Bauteile mit Stütz-
funktion erfordern.“ 
Zu Punkt 3 (bezüglich geschlossener Einfriedungen zwischen 
Nachbargrundstücken) 
Der Hauptausschuss vertritt die Auffassung, dass Abstimmungen 
und Einvernehmen nicht immer möglich sind, da viele nebenein-
anderliegende Grundstücke nicht gleichzeitig bebaut werden bzw. 
noch nicht alle in Privatbesitz sind.
Zudem sind Hecken als Einfriedung gemäß Punkt 7.2 der textlichen 
Festsetzungen für den Geltungsbereich bis zu einer maximalen 
Höhe von 2,0 m zulässig. Kombinationen aus Stabgitterzäunen 
bzw. Maschendrahtzäunen in Verbindung mit Hecken sind gemäß 
Punkt 7.3 der textlichen Festsetzungen für den Geltungsbereich bis 
zu einer maximalen Höhe von 1,20 m zulässig.
Der Hauptausschuss vertritt die Auffassung, dass mit den Festset-
zungen unter Punkt 7.2 bzw. 7.3 der textlichen Festsetzungen für 
den Geltungsbereich ausreichend Gestaltungsmöglichkeiten der 
Einfriedungen gegeben und somit keine weiteren Anpassungen 
erforderlich sind.
1.6. �Sebastian und Kathrin Schaade - Private Stellungnahme 

vom 09.09.2020
Der Hauptausschuss nimmt die private Stellungnahme der Eheleute 
Sebastian und Kathrin Schaade zur Kenntnis und fasst hierzu im 
Rahmen der Abwägung folgende Beschlüsse: 
Zu Punkt 1 der Stellungnahme (Höheneinstellung): 
Es ist eine maximale Höhe des Vollgeschosses mit 3,0 m unter 
Punkt 6.2 festgesetzt, sodass mit der Geschosshöhe und der Knie-
stockhöhe unter Berücksichtigung der Vollgeschossregelung die 
Höheneinstellung variiert werden kann und somit eine planerische 
und architektonische Freiheit besteht.
Zu Punkt 2a der Stellungnahme (Mindestabstand von Neben-
anlagen): 
Unter Punkt 3.6 der textlichen Festsetzungen für den Geltungsbe-
reich ist festgesetzt, dass die Errichtung von Müllbehältereinhausun-
gen und Fahrradabstellflächen mit einem Abstand von mindestens 
0,50 m zur Straßenverkehrsfläche zu errichten sind. Dies ist unter 
Berücksichtigung der Einhaltung des seitlichen Sicherheitsraumes 
von 0,50 m neben fahrenden und haltenden Kraftfahrzeugen gemäß 
RASt, Punkt 4.1 festgesetzt.
Zu Punkt 2 b – e (Bauteile mit Stützfunktion, Aufschüttungen, 
Abgrabungen): 
Die Festsetzung unter Punkt 3.7 der textlichen Festsetzungen für 
den Geltungsbereich wird zur Klarstellung wie folgt redaktionell 
angepasst:
„3.7
Bei Abgrabungen innerhalb der privaten Grundstücksflächen ist 
die Errichtung von Bauteilen mit Stützfunktion, wie z.B. Palisaden, 
Winkelstützelemente, Gabionen etc., bis zu einer Tiefe von max. 
1,50 m, gemessen vom gewachsenen Boden, auch außerhalb der 
Baugrenzen auf dem Grundstück sowie auf der Grundstücksgrenze 
zulässig. Die ggf. erforderliche Absturzsicherung ist von den privaten 
Eigentümern entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zu errichten.
Bei Aufschüttungen innerhalb der privaten Grundstücksflächen ist 
die Errichtung von Bauteilen mit Stützfunktion, wie z.B. Palisaden, 
Winkelstützelemente, Gabionen etc., bis zu einer Höhe von max. 
1,0 m, gemessen vom gewachsenen Boden, auch außerhalb der 
Baugrenzen im Abstand von mindestens 1,0 m zur Grundstücks-
grenze zulässig.



Nummer 49 · 2020	 Veitshöchheimer Mitteilungen � Seite 5 
Die Errichtung von Bauteilen mit Stützfunktion ist bei Aufschüttun-
gen innerhalb der privaten Grundstücksflächen bis zu einer Höhe 
von max. 0,50 m, gemessen vom gewachsenen Boden, nur dann 
ausnahmsweise auf der Grundstücksgrenze zulässig, wenn Zu-
fahrten zu Garagen / Carports / Stellplätzen, wie unter Punkt 3. der 
Zeichenerklärung zu den planlichen Festsetzungen erfasst, aufgrund 
des Höhenunterschiedes zum Nachbargelände Bauteile mit Stütz-
funktion erfordern.“
Für weitere Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes und 
zum Schutz vor extremen Niederschlägen besteht zudem gemäß 
§ 5 WHG eine Eigenverantwortung und das Gebot der Schadens-
reduktion jeder Privatperson. Jede Privatperson ist grundsätzlich für 
die Sicherheit der auf ihrem Grund und Boden befindlichen Güter 
verantwortlich. Bei Gebäuden trägt sie die Verantwortung für die 
angepasste Ausführung und den sachgerechten Unterhalt weiter-
gehender Objektschutzmaßnahmen bzw. die finanzielle Vorsorge. 
Für die fachgerechte Planung und Ausführung sind die beauftragten 
Fachfirmen im Rahmen ihrer beruflichen Sorgfaltspflicht verantwort-
lich. Merkblätter, Regelwerke und Baunormen geben dazu weitere 
Anhaltspunkte.
1.7. �Eva Durisova und Dominik Schrüfer - Private Stellung-

nahme vom 11.09.2020
Der Hauptausschuss nimmt die private Stellungnahme von Frau Eva 
Durisova und Herrn Dominik Schrüfer zur Kenntnis und fasst hierzu 
im Rahmen der Abwägung folgenden Beschluss: 
Die Klarstellungen und Anpassungen der erforderlichen Maßnah-
men aufgrund des vorhandenen Gewerbelärms wurden im Rahmen 
der 1. Änderung des Bebauungsplans behandelt. Die Beteiligung 
der Öffentlichkeit hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mindestens für einen 
Monat, in der Zeit vom 12.08.2019 bis einschließlich 13.09.2019, 
stattgefunden. Die Beteiligung wurde auch gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
fristgerecht mindestens eine Woche vorher, am 24.07.2019, ortsüb-
lich bekannt gemacht.
In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über die 1. Änderung des Bebauungsplans „Sandäcker“ unberück-
sichtigt bleiben können. Im Rahmen der 1. Änderung des Bebau-
ungsplans sind keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit zum Be-
reich Immissionsschutz eingegangen. Von den beteiligten Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden keine Einwände 
oder Anregungen zum Bereich Immissionsschutz geäußert.
Unter Punkt 9.2 Lärmschutz – Gewerbelärm der textlichen Festset-
zungen für den Geltungsbereich ist zudem erfasst, dass als Alter-
native zur Ausstattung schutzbedürftiger Aufenthaltsräume mit Fens-
tern auf den angewandten Fassaden oder Fensterverglasungen und 
kontrollierten schallgedämmten Lüftungseinrichtungen der Nachweis 
erbracht werden kann, dass durch architektonische Maßnahmen 
(z.B. geeignete Gebäudeausrichtung, lärmorientierte Grundrissge-
staltung, Abschirmung durch weitere Gebäude) die Immissionswerte 
der TA Lärm vor den Fassaden von schutzbedürftigen Räumen 
eingehalten sind.
Demnach vertritt der Hauptausschuss die Auffassung, dass die 
eingegangene Stellungnahme gemäß § Abs. 6 BauGB bei der Be-
schlussfassung zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Sandäcker“ 
rechtmäßig unberücksichtigt geblieben ist und im Rahmen der 2. Än-
derung des Bebauungsplans „Sandäcker“ weiterhin unberücksichtigt 
bleibt, da Stellungnahmen entsprechend der Bekanntmachung vom 
27.07.2020 nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgege-
ben werden können.
Abstimmungsergebnis:	 Ja 6  Nein 3  Anwesend 9
2. �Bebauungsplan „Sandäcker“ 2. Änderung: Beschluss über 

die erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wird der Entwurf der 
2. Änderung des Bebauungsplans „Sandäcker“ gemäß den be-
schlossenen Abwägungen modifiziert und angepasst.

Der Hauptausschuss billigt den Entwurf der 2. Änderung des Be-
bauungsplans „Sandäcker“ in der Fassung vom 24.11.2020 und 
beschließt die erneute Beteiligung der von den Anpassungen be-
troffenen Öffentlichkeit sowie die von den Anpassungen berührten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß §§ 3 
Abs. 2 und 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB.
Bei der erneuten Beteiligung wird darauf hingewiesen, dass gemäß 
§ 4a Abs. 3 BauGB Stellungnahmen nur zu den geänderten und 
ergänzten Teilen abgegeben werden können. Da die geänderten 
und ergänzten Teile des Bebauungsplanentwurfs die Grundzüge der 
Planung nicht berühren, wird die Einholung von Stellungnahmen auf 
die hiervon berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie auf die betroffene Öffentlichkeit beschränkt.
3. �Bebauungsplan „Fichtenäcker“ 2. Änderung: Aufstellungs-

beschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
Der Gemeinderat beschließt die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Fichtenäcker“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB. Die Änderung soll im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt werden. 
Gegenstand des Bebauungsplanes ist die Angleichung der fest-
gesetzten, sortimentsspezifischen Verkaufs- und Nutzungsflächen 
innerhalb des nördlichen Sondergebietes, entsprechend der Ent-
wicklung und der zukünftigen Strukturierung des bestehenden 
Einzelhandelsunternehmens. Gleichzeitig soll eine Anpassung der 
Baugrenzen im Eingangsbereich, als Grundlage für eine bauliche 
Veränderung der Zugangssituation, erfolgen. 
Von der Änderung des Bebauungsplanes betroffen sind Teilbereiche 
des Grundstücks mit der Flurnummer 721/2 Gemarkung Veitshöch-
heim. Die Änderung des Bebauungsplanes wird durch die Auktor 
Ingenieur GmbH, Berliner Platz 9, 97070 Würzburg, auf Grundlage 
der Beauftragung durch den Investor, durchgeführt. 
4. �Bauantrag für den Umbau eines Zweifamilienwohnhauses 

mit Garage in ein Dreifamilienwohnhaus, Ausbau des Dach-
geschosses mit Balkonanbau sowie Erstellung von zwei 
Kfz-Stellplätzen, Sudetenstraße 19, Fl.Nr. 916/279 - erneute 
Beratung

Das Bauvorhaben befindet sich im unbeplanten Innenbereich und 
beurteilt sich nach § 34 BauGB.
Das gemeindliche Einvernehmen zum vorgelegten Bauantrag wird 
aufgrund der Stellungnahme des Landratsamtes Würzburg vom 
02.10.2020 erteilt, der Beschluss vom 16.06.2020 durch diesen 
Beschluss ersetzt. 
Abstimmungsergebnis:	 Ja 7  Nein 1  Anwesend 8
5. �Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes „Obere Maingasse“ und von den Vor-
schriften der Ortsgestaltungssatzung zur Errichtung eines 
Sichtschutzzaunes auf dem Grundstück Obere Maingasse 
7a, Fl.Nr. 262/12

Das geplante Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes „Obere Maingasse“. 
Der beantragten Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes „Obere Maingasse“ zu Pkt. 2.3 (Einfriedungen) wird zuge-
stimmt. Der beantragten Befreiung von § 8 der Ortsgestaltungssat-
zung der Gemeinde Veitshöchheim hinsichtlich des einzusetzenden 
Materials wird zugestimmt.
Die Befreiungen vom Bebauungsplan und der Ortsgestaltungssat-
zung erfolgen mit der Maßgabe, dass das Material „WPC“ (Kunst-
stoff) mit der Farbe „braun“ in Holzoptik verwendet wird.
Abstimmungsergebnis:	 Ja 6  Nein 3  Anwesend 9
6. �Antrag auf Nutzungsänderung eines Hobbyraumes zu Wohn-

zwecken in einem bestehenden Mehrfamilienwohnhaus, An 
der Steige 5, 7, Fl.Nr. 2799

Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des rechtsver-
bindlichen qualifizierten Bebauungsplanes „Vorderer Sendelbach-
Steige“ Teil I.
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Das gemeindliche Einvernehmen zum vorliegenden Bauvorhaben 
wird erteilt. Der Hauptausschuss erklärt, dass für die im Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren eingereichte Vorlage zur Nutzungsän-
derung eines Hobbyraumes in eine Ferienwohnung An der Steige 
7, Fl.Nr. 2799 Gemarkung Veitshöchheim, ein Baugenehmigungs-
verfahren durchgeführt werden soll.
7. �Genehmigungsfreistellungsverfahren im Baugebiet „Sand-

äcker“
Der Hauptausschuss nimmt die folgenden geplanten Vorhaben im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sandäcker“, die seit der 
letzten Sitzung des Hauptausschusses am 20.10.2020 im Rahmen 
eines sog. Genehmigungsfreistellungsverfahrens gemäß Art. 58 
BayBO eingereicht wurden, zur Kenntnis:
Bauvorhaben		  Lage		  Fl.Nr. 	 BV-Nr.
Neubau eines Einfamilienhauses  
mit Doppelgarage		  Schafhofstraße 5	 862/5	 74/2020
Neubau eines Einfamilienhauses  
als Reihenmittelhaus		  Spitalfeld 14	 854/9	 76/2020
Neubau eines Einfamilienhauses  
als Reihenmittelhaus  
(Der Bauantrag BV 39/2020  
für das Grundstück Spitalfeld 61  
wurde gleichzeitig zurückgezogen)	Spitalfeld 61	 855/6	 77/2020
Neubau eines Einfamilienhauses  
mit Garage (Der Bauantrag  
BV 45/2020 für das Grundstück  
Schafhofstraße 3 wurde  
gleichzeitig zurückgezogen)	 Schafhofstraße 3	 862/3	 80/2020
Neubau eines Reihenhauses	 Spitalfeld 59	 855/5	 81/2020
8. Protokollgenehmigung
Die Niederschrift vom 20.10.2020 – öffentlicher Teil - wird geneh-
migt.

Auszugsweiser Bericht aus der Sitzung des Haupt-
ausschusses vom 24.11.2020
AUSZUG NICHTÖFFENTLICHER TEIL
Grundstücksangelegenheiten; Vergabe von Grundstücken im 
Baugebiet „Sandäcker
Der Hauptausschuss nimmt die laufenden Bewerbungen auf die 
Grundstücke im Baugebiet „Sandäcker“ zur Kenntnis und beschließt 
die in der Sitzung genannten Grundstücke der Gemarkung Veits-
höchheim an die in der Sitzung genannten Erwerber zu veräußern.
Auftragsvergabe der Reinigungsarbeiten in der Vitusschule 
mit Turnhalle
Der Hauptausschuss beschließt den Auftrag für die Unterhalts- und 
Grundreinigung an die elfra GmbH, Schwebenried, zu vergeben.
Rathaus: neue Software-Telefonanlage „Mitel“ und Fax-Server-
system „Ferrari electronic“
Der Hauptausschuss beschließt das Angebot der Firma H&W ProTel 
GmbH, Eußenheim, zur Erneuerung der Telefonanlage anzuneh-
men. Die Gesamtsumme beläuft sich inklusive Dienstleistung auf 
26.882,19 € brutto.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unser Mitteilungsblatt präsentiert sich in neuem Titelblatt-Gewand. 
Damit passen wir das Aussehen vom „Blättle“ dem auch in unseren 

Briefköpfen und anderen gemeindlichen Druckwerken genutzten 
Corporate Design an. Dass es dabei ein wenig bunter und fröhlicher 
wird, ist ein begrüßenswerter Nebeneffekt in der jetzt so dunklen, oft 
düsteren Jahreszeit sowie in der für viele von uns so beschwerlichen 
und problembehafteten Zeit.

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 2. Änderung des Be-
bauungsplanes „Sandäcker“ Veitshöchheim
Bekanntmachung über die erneute öffentliche Auslegung ge-
mäß § 4a Abs. 3 BauGB 
Durch den Ferienausschuss wurde am 31.03.2020 der Beschluss 
zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Sandäcker“ im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 BauGB gefasst. 
In der Sitzung des Hauptausschusses vom 14.07.2020 wurde der 
Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans „Sandäcker“ in der 
Fassung vom 14.07.2020 gebilligt und die Verwaltung beauftragt, die 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
Der Beschluss über die 2. Änderung des Bebauungsplans „Sand-
äcker“ sowie über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB wurde am 27.07.2020 ortsüblich bekannt gemacht.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie 
die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde in der Zeit vom 04.08.2020 
bis zum 09.09.2020 durchgeführt.
In der Sitzung des Hauptausschusses vom 24.11.2020 wurden die 
eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlussmäßig behandelt.
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wurde der Entwurf 
der 2. Änderung des Bebauungsplans „Sandäcker“ in der Fassung 
vom 14.07.2020 gemäß den beschlossenen Abwägungen in folgen-
den Punkten geändert und ergänzt:
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– �Punkt 2. Maß der baulichen Nutzung:
WA7 – Gebiet      GRZ 0,6	 GFZ 1,2	�  zwingend 2 Vollgeschosse
Innerhalb der Planzeichnung wurde bei den Grundstücken mit Flur 
Nr. 854/3, 854/4, 855/3, 855/4, 855/5, 855/6, 860/3, 860/4, 861/6, 
864/2, 864/3, 864/4, 864/5, 864/6, 864/7, 864/8, 864/9 die Grund-
flächenzahl bzw. Geschossflächenzahl zur Klarstellung angepasst.
– �Punkt 3.4:
Klarstellung der Ermittlung der Grundflächenzahl bei der Errichtung 
von Terrassen außerhalb der Baugrenzen
– �Punkt 3.7 
Klarstellung der Festsetzung zur Errichtung von Bauteilen mit Stütz-
funktion bei Abgrabungen bzw. Aufschüttungen
– �Punkt 6.2
redaktionelle Klarstellung des Bezugspunktes zur Bemessung der 
Höhe eines Vollgeschosses
Der entsprechend den eingegangenen Stellungnahmen geänderte 
Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans „Sandäcker“ in der 
Fassung vom 24.11.2020 wurde vom Hauptausschuss gebilligt und 
die erneute Beteiligung der von den Änderungen und Ergänzungen 
berührten Öffentlichkeit sowie die von den Änderungen und Er-
gänzungen berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB 
beschlossen. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB Stellungnahmen nur zu den geänderten und ergänzten Tei-
len abgegeben werden können. Da die geänderten und ergänzten 
Teile des Bebauungsplanentwurfs die Grundzüge der Planung nicht 
berühren, wird die Einholung von Stellungnahmen auf die hiervon 
berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange be-
schränkt. Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans „Sand-
äcker“ in der Fassung vom 24.11.2020 liegt mit Begründung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 15.12.2020 bis 15.01.2021 im 
Rathaus der Gemeinde Veitshöchheim vor dem Zimmer-Nr. 118 zu 
den üblichen Dienststunden für jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich oder wäh-
rend der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Sand-
äcker unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit der 2. Änderung des Bebauungsplanes nicht von 
Bedeutung ist. 
Der Auslegungsraum befindet sich im ersten Obergeschoss und 
ist nicht barrierefrei erreichbar. Termine können unter der Telefon-
nummer 0931/9802-735 oder 0931/9802-734 vereinbart werden. 
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation wird bei beabsichtigter 
Einsichtnahme im Rathaus eine telefonische Anmeldung zur Ein-
sicht der Planunterlagen empfohlen.
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Sandäcker“ wird im verein-
fachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt. Deshalb wird von 
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 a Abs. 1 und § 
10a Abs. 1 abgesehen. § 4 c BauGB (Überwachung/Monitoring) ist 
nicht anzuwenden. 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderan-
gabe angeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfah-
ren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 
BauGB auszulegenden Unterlagen sind auch im Internet unter www.
veitshoechheim.de veröffentlicht. 
� Veitshöchheim, den 26.11.2020
� Jürgen Götz, Erster Bürgermeister

Corona aktuell

Stadt und Landkreis Würzburg arbeiten auch bei der 
Corona-Impfstrategie eng zusammen
Gemeinsame Impfzentren sowie Mobile Impfteams in Planung
Stadt und Landkreis Würzburg arbeiten am Corona-Testzentrum 
auf der Würzburger Talavera bereits sehr erfolgreich zusammen. 
Diese Kooperation wird nun um das Thema Impfzentren erweitert, 
denn das Bayer. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat 
die Kreisverwaltungsbehörden beauftragt, den Aufbau sowie den 
Betrieb von Corona-Impfzentren vorzubereiten. Diese werden auch 
gleichzeitig Basis für die Mobilen Impfteams sein, um zunächst 
die vulnerable Personengruppen in Einrichtungen, Bewohner von 
Seniorenzentren oder immobile Personen am Wohnort zu impfen. 
Die Impfzentren sollen am 15. Dezember 2020 einsatzfähig sein.
In den letzten Tagen gab es viele Gespräche zwischen Vertreter*in-
nen von Stadt und Landkreis Würzburg sowie weiteren möglichen 
Projektpartnern, um eine durchdachte, gemeinsame Impfstrategie zu 
entwickeln. Auch die Verantwortlichkeiten der einzelnen Beteiligten 
konnten so bereits festgelegt werden.
Nach aktuellem Stand ist geplant, ein gemeinsames Impfzentrum 
auf der Würzburger Talavera zu errichten. Durch den Aufbau des 
Impfzentrums Talavera wird bereits ab Montag, 30. November 2020 
die Sperrung weiterer Parkplätze auf der Talavera vorbereitet.
Weiter werden zwei dezentrale Impflinien am Hangar 3 des Flug-
platzes Giebelstadt eingerichtet, um zusätzliche Impfkapazitäten zu 
schaffen. Als dritte Säule planen die Verantwortlichen den Einsatz 
von zehn Mobilen Impfteams vor Ort, sowie – für den Bedarfsfall – 
drei externe temporäre Impflinien im Landkreis Würzburg. Ziel dieser 
vorübergehenden Impflinien ist es, Bürger*innen in ihren Wohnorten 
zu erreichen und ihnen ohne großen eigenen Aufwand eine Impfung 
zu ermöglichen. Hierzu ist Michael Dröse bereits im Gespräch mit 
einigen Bürgermeister*innen, die ihre Sport- und Mehrzweckhallen 
für diesen Zweck für jeweils wenige Tage angeboten haben. 
Mit dieser aktuellen Strategie sind Stadt und Landkreis Würzburg 
flexibel aufgestellt und können diese an die noch ausstehende Impf-
strategie des Freistaates Bayern anpassen.

Umwelt und Klima

Ladestationen für Elektroautos für Wohngebäude 
Zuschuss für den Kauf und Anschluss von Ladestationen
Ganz aktuell informiert die KfW-Bank, über ein neues Förderpro-
gramm für E-Ladestationen für Autos:
Das Wichtigste in Kürze
· Zuschuss von 900 Euro pro Ladepunkt (= Ladeplatz für ein Auto)
· �Für Ladestationen an privat genutzten Stellplätzen von Wohn-

gebäuden 
· �Für Eigentümer und Wohnungseigentümergemeinschaften, für 

Mieter und Vermieter 
Nähere Informationen und die Antragsunterlagen gibt es unter: 
kfw.de/s/deiBGYew .� Günter Thein
� Gemeinderat, Umweltreferent, Leiter des Umweltbeirates

Büchereinachrichten

Wie Sie sicher bereits mitbekommen haben, standen die letzten 
Wochen unter keinem besonders guten Stern: Unser Nikolaus hätte 
zweifelsohne Wort gehalten und bei uns für die kleinen (und großen) 
Gäste einen süßen Gruß hinterlassen. Nur wäre es nicht möglich 

http://www.veitshoechheim.de
http://www.veitshoechheim.de
https://www.kfw.de/s/deiBGYew
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gewesen, ihn unters Volk zu bringen, denn nach Beschluss der bay-
erischen Staatsregierung vom 26.11.2020 hat es uns zum zweiten 
Mal in diesem Jahr erwischt. Ab 1. Dezember mussten wir die Bü-
cherei schließen. Über die weiteren Entwicklungen werden wir Sie 
stets zeitnah auf unserer Homepage informieren. Bemerkenswert: 
An den letzten beiden Öffnungstagen verzeichneten wir Rekordaus-
leihen von teils weit über 2000 Medien am Tag (normalerweise sind 
500 ein Spitzenwert) – ein Anzeichen dafür, wie wichtig Ihnen die 
Bücherei ist. Darüber freuen wir uns sehr! 

In diesen Tagen stehen bei uns zudem einige personelle Verände-
rungen an. Nach unserer langjährigen, verdienten Reinigungskraft 
Christa Wanders, für deren allfrühmorgentlichen Einsatz wir nicht 
genug danken können, wird sich am 12.12. unser Büchereileiter 
Martin Wehner in einen gewiss sehr abwechslungsreichen Ruhe-
stand verabschieden. Über 40 Jahre lang war er im öffentlichen 
Dienst tätig, davon widmete er gut 30 der Bücherei im Bahnhof, seit 
2014 in leitender Funktion. Nicht nur deren mediales Innenleben 
trägt seine Handschrift in Form einer vielfältigen, inspirierenden 
Auswahl an (Hör-)Büchern, Zeitschriften, DVDs etc., sondern auch 
das Gebäude selbst, welches während seiner Amtszeit zweimal 
umgebaut wurde. Zuletzt 2020, unter seiner Ägide als Chef in Zu-
sammenarbeit mit dem Architekturbüro bha Architekten in Würzburg.

Entstanden ist ein den historischen Charakter des Bahnhofs wahren-
des, zugleich modernes Ambiente mit ausgeklügelter Farbgebung, 
Kaffeehaus-Charme und, als Highlight, einer Lesehöhle sowie einem 
Spielgarten für die Kleinen. In diesem geglückten Nebeneinander 
von Gemütlichkeit und architektonischer Formstrenge werden sich 
Bücher wie Kunden für lange Zeit wohlfühlen können. Hier lohnt ein 
Treffen: Auf einen Kaffee, ein Buch oder einen Plausch mit alten 
Bekannten …
Lieber Martin, wir werden dich sehr vermissen. Deine umfassende 
Expertise, deinen unschlagbaren Humor, deine Freude an den 
scheinbar kleinen, aber aussagekräftigen Details wie der neuen 
Bahnhofsuhr, die du dir so lange gewünscht hattest. Danke für 
die langen Jahre deines nie nachlassenden Engagements für die 
Bücherei.
Und denke daran: Man liest sich immer zweimal, denn Bücher ver-
binden. Lebenslänglich, ganz sicher jedoch über eine Pensionierung 
hinaus!� Wir wünschen dir nur das Beste, ad multos annos!
� Dein Bücherei-Team

Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag		 10.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch 	 10.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag	 10.00 bis 20.00 Uhr
Freitag		  10.00 bis 18.00 Uhr
Samstag		 10.00 bis 13.00 Uhr
Immer erreichbar ist unser E-Book-Portal emu.overdrive.com und 
unsere Homepage www.bib.veitshoechheim.de

Kultur und Veranstaltungen

Jugendarbeit
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Touristik
Tourist-Information in den Mainfrankensälen
Endlich ist es so weit – unsere neue Homepage ist online!
Unter „tourismus-veitshoechheim.de“ präsentieren wir im modernen 
Design und auf dem aktuellen technischen Stand die touristischen 
Angebote von Veitshöchheim, geben Anregungen für Unterneh-
mungen und bemühen uns, Besuchern und Gästen alle relevanten 
Informationen zur Verfügung zu stellen. Mit tollen Bildern und einer 
übersichtlichen Darstellung soll möglichst vielen Reisewilligen und 
Ausflüglern Lust auf Veitshöchheim gemacht werden – jetzt schon 
für die Zeit, wenn es wieder möglich ist. Auch die Informationen zum 
Kartenvorverkauf und zu den sonstigen Angeboten der Tourist-In-
formation sind jetzt dort zu finden. Schauen Sie doch mal vorbei!
Auch neu: auf Facebook finden Sie uns jetzt unter Veitshöchheim.
Tourismus. Den Account Nördliches Würzburger Land legen wir still. 
Folgen Sie uns, damit Sie auf dem Laufenden bleiben.
Unterstützen Sie unsere Restaurants!
Gastronomiebetriebe dürfen auch weiterhin Speisen und Getränke 
nur zum Mitnehmen anbieten. Bitte nutzen Sie die Angebote und 
tun Sie sich und den Betrieben etwas Gutes! Einen Überblick finden 
Sie auf der Homepage der Gemeinde und auf unserer neuen Seite 
unter „Genießen“.
Neu in unserem Shop – zum Schenken oder selbst Entdecken: „101 
Sachen machen“, ein kleines Büchlein mit Tipps für Unternehmun-
gen in und um Würzburg. Natürlich ist hier auch Veitshöchheim mit 
Rokokogarten, Meefischli, Mittelpunkt und Mainlände gut vertreten, 
man könnte aber auch mal Neues entdecken: Blick ins All, Bio-Wein-
Präsentation oder Hundertwasser-Weingut und vieles mehr. 
Als Präsente eignen sich auch unsere Weine mit Ortsbezug: Fast-
nachtschoppen (Silvaner), EU-MittelPunktWein (Müller-Thurgau) 
oder ein Bocksbeutel mit gemaltem Schmuckmotiv (weißer Burgun-
der) sowie die beiden ZweiUferLand-Weine (Silvaner und Rosé) 
kommen immer gut an. Überreichen Sie die Flasche in einer neutra-
len Geschenktasche mit Sichtfenster, die individuell gestaltet werden 
kann, oder in einem passenden Geschenkkarton. 
Ganz neu sind auch die englischen und französischen Info-Flyer 
zum EU-Mittelpunkt eingetroffen. Wir danken Familie Schäfer für die 
Unterstützung bei der Übersetzung. Senden Sie doch z.B. einen EU-
MittelPunktWein-Gruß mit der kleinen Information an die Freunde 
aus den Partnerstädten!
Informationen zum Ticketservice: 
Die Tickets zu wegen der Pandemie verschobenen Veranstaltungen 
behalten in der Regel jeweils ihre Gültigkeit, können aber zurückge-
geben werden, wenn eine Teilnahme am neuen Termin nicht mög-
lich ist. Wenn Sie Ihr Ticket bei uns gekauft haben, können Sie es 
auch hier in einen Gutschein umtauschen bzw. zurückgeben, je nach 
Vorgabe des Veranstalters. Unter www.tourismus-veitshoechheim.
de (Service & Information) finden Sie ein Formular, in dem Sie alle 
nötigen Angaben eintragen können. 
Bitte informieren Sie sich vorab telefonisch bei uns oder über das 
Internet über Ihre Veranstaltung und melden sich zeitnah, falls Sie 
Ihr Ticket zurückgeben möchten. Eine Liste der verschobenen und 
stornierten Veranstaltungen mit aktuellen Informationen finden Sie 
unter www.tourismus-veitshoechheim.de (Service & Information).
Aktuell gemeldet:
06.12.20 �W-intermezzo: Serenade am Sonntag in der Christuskir-

che: Duo Califragilis – das Konzert ist abgesagt.
09.12.20 �Robert Betz, Wie schön könnte das Leben sein, wenn 

… - abgesagt.
Tourist-Information Veitshöchheim
Mainlände 1, 97209 Veitshöchheim, Tel. 0931 – 780 900-25
Mail: touristik@veitshoechheim.de, www.tourismus-veitshoechheim.de
facebook: Veitshöchheim.Tourismus
Instagram: veitshoechheim.tourismus

ZweiUferLand
Tourismus e.V.

Neues aus dem ZweiUferLand: Wohin im Winter?
Dieses verrückte Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu. Der 
Tourismus wurde vor eine große Herausforderung gestellt. Auch 
wenn die touristischen und gastronomischen Angebote einge-
schränkt wurden, haben sich unsere Gastgeber tolle Alternativen 
für Sie einfallen lassen: Seien es To-Go Angebote, neue Webshops 
der Weingüter, Liefer- und Abholdienste. Leider mussten auch die 
Weihnachtsmärkte im ZweiUferLand abgesagt werden– alternativ 
bieten einige Anbieter Ihre Angebote anderweitig an, z.B.: beim Pop-
Up Weihnachtsmarkt im Reisebüro am Hofgarten in Veitshöchheim.
Nutzen Sie doch die sonnigen Wintertage für einen gemütlichen 
Spaziergang am Main, durch die Weinberge zu den terroir f Punkten 
in Thüngersheim, auf dem ZweiUferPanoramaweg oder z.B. durch 
den Schwarzkiefernwald. Wussten Sie, dass ein Spaziergang durch 
den Wald das Immunsystem stärkt? Die von den Schwarzkiefern 
ausgeschütteten Terpene sind dabei besonders gesund für uns. Ein 
besonderes Angebot gibt es dazu ab 2021 in Leinach – das „Wald-
baden“. Nachdem auch unsere Wanderungen dieses Jahr leider 
ausfallen mussten, planen wir bereits ein tolles neues Programm für 
das nächste Jahr, u.a. mit alten und neuen Wander- und Radwegen.
Eine Information für unsere Mitglieder: Die Mitgliederversamm-
lung, geplant für Frühjahr bzw. Herbst, muss auf 2021 verschoben 
werden. Sie erhalten eine gesonderte Einladung.
Jetzt schon an Weihnachten denken: Bei unseren Gastgebern 
werden Sie sicher fündig. Wie wäre es mit einem leckeren Franken-
wein von den örtlichen Winzern? In der ZWEIUFERLAND-Sonder-
edition gibt es dieses Jahr einen fruchtigen Rosé vom Weingut 
Schwab in Thüngersheim und einen Silvaner im Bocksbeutel von 
Winzerin Ilonka Scheuring aus Margetshöchheim. Beide Flaschen 
gibt es für je 6 € direkt beim Verein oder in der Tourist-Information 
Veitshöchheim. 
Der Vorstand des ZweiUferLand Tourismus e.V. wünscht Ihnen alles 
Gute, eine besinnliche Adventszeit und schöne Weihnachten! 
Sie erreichen die Geschäftsstelle des Vereins telefonisch Mo. – Do. 
von 9 – 14 Uhr und Fr. von 9 – 13 Uhr unter 0931 30408778 oder 
info@zweiuferland.de. Aktuelle Informationen finden Sie bei Face-
book und Instagram „ZweiUferLand“. 

Behördliche Mitteilungen

Sirenenprobealarm am Samstag, 12. Dezember 2020
im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 14:30 Uhr.
Die Sirenenanlagen der Feuerwehren im Landkreis Würzburg wer-
den einer Funktionsprobe unterzogen. Bei der Signaltonausgabe der 
Feuerwehrsirenenanlagen handelt es sich um einen einminütigen 
Dauerton, der zweimal unterbrochen wird. Der Probealarm wirkt sich 
auf die aktiven Sirenenanlagen der Feuerwehren im Landkreisgebiet 
aus. Die Auslösung der Sirenenanlagen wird mit zeitlichem Versatz 
erfolgen, damit die Blockierung des Alarmierungs-Funkkanals nicht 
über Gebühr beansprucht wird. Der für Ihre Gemeinde maßgebliche 
Auslösezeitpunkt kann der nachfolgenden Übersicht entnommen 
werden. Dabei erstreckt sich der Wirkungskreis der Probeauslösung 
auch auf die Ortsteile des jeweiligen Gemeindegebiets.
Bereich der Kreisbrandinspektion 3
Auslösezeitpunkt zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr
Umfasste Gemeinden: Gemeinde Bergtheim, Markt Eisenheim, Ge-
meinde Estenfeld, Gemeinde Gerbrunn, Gemeinde Güntersleben, 
Gemeinde Hausen, Gemeinde Kürnach, Gemeinde Oberpleichfeld, 
Gemeinde Prosselsheim, Markt Randersacker, Markt Rimpar, Ge-
meinde Rottendorf, Gemeinde Theilheim, Gemeinde Thüngersheim, 
Gemeinde Unterpleichfeld, Gemeinde Veitshöchheim
Durch die probenhafte Auslösung der Sirenenanlagen können even-
tuell vorhandene Mängel an den Sirenen oder den Alarmgebern 
erkannt und behoben werden. Eventuelle Fehlfunktionen bitten wir 
zu melden an: m.reitzenstein@lra-wue.bayern.de

https://www.tourismus-veitshoechheim.de/
http://www.tourismus-veitshoechheim.de
http://www.tourismus-veitshoechheim.de
http://www.tourismus-veitshoechheim.de
mailto:touristik@veitshoechheim.de
http://www.tourismus-veitshoechheim.de
mailto:info@zweiuferland.de
mailto:m.reitzenstein@lra-wue.bayern.de
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Soziales

DANKE sagen viele Kinder in Europa und natürlich auch in Deutsch-
land die an diesem Weihnachtsfest zum ersten Male ein Weih-
nachtspäckchen erhalten welches nur für sie zusammengestellt 
wurde. In dem sich vielleicht die ersten neuen Handschuhe befinden.
Handschuhe, die nicht schon mal getragen wurden, die ohne Löcher 
sind, vielleicht dazu noch einen passenden Schal, ein Spiel, etwas 
Süßes, etwas für den Unterricht.
DANKE möchte ich allen Päckchenhelden sagen die dies mit ihrem 
Geschenk ermöglichen.
DANKE für all die liebevoll verzierten Schuhkartons die nun ihre 
Reise antreten.
Egal ob Sternstunden vom Bayrischen Rundfunk, Päckchenhelden 
von Humedica, Weihnachten im Schuhkarton, alle Aktionen haben 
zum Ziel, Kindern die in prekären Situationen leben, eine Weih-
nachtsfreude zu bereiten.
DANKE auch an alle ehrenamtlichen Helfer die die Päckchen anneh-
men, weiter transportieren, sortieren und natürlich auch ausliefern.
DANKE auch für die finanzielle Unterstützung mit der Transport, 
Sprit und sonstiges sichergestellt wird. Nun wünsche ich allen ein 
gesegnetes, friedliches und gesundes Weihnachtsfest.
Ute Schnapp, SPD-Gemeinderätin, Referentin für Jugend, Familie 
und Integration

Partnerschaften

Partnerschaft mit Greve in Chianti

Die Adventszeit ist ein Lichtblick in diesem so anderen Jahr. Die 
Liebhaber toskanischer Produkte werden dennoch den traditionellen 
Stand am Weihnachtsmarkt vermissen. Es gibt jedoch eine gute 
Nachricht: Sie müssen nicht auf den nächsten Advent warten und 
können Ihre Vorräte im Frühling aufstocken. Wir informieren Sie 
rechtzeitig, wo und wann Sie dazu Gelegenheit haben werden.
Kommen Sie gut und gesund durch die Vorweihnachtszeit! 
Buon Avvento!
� Gez. Sieglinde Winter-Denk, Partnerschaftsbeauftragte

Standesamtliche Nachrichten
Wir weisen darauf hin, dass diese Daten auch über unsere Web-
Seite www.veitshoechheim.de eingesehen werden können

Sterbefälle
22.11.2020	 Alfred Düll, Würzburger Str. 56
	 - 88 Jahre 
22.11.2020	 Maria Elischer, Wolfstalstr. 13
	 - 90 Jahre -

UNSERE JUBILARE
Wir gratulieren herzlich:
08.12.2020	 Gisela Spangenberg, Am Schenkenfeld 43
	 zum 75. Geburtstag
12.12.2020	 Martha Hiller, Würzburger Str. 79
	 zum 95. Geburtstag
13.12.2020	 Willi Witt, Straßburger Str. 5
	 zum 91. Geburtstag
14.12.2020	 Wolfgang Endres, Schönstr. 38
	 zum 75. Geburtstag
Wir wünschen den Jubilaren vor allen Dingen Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit sowie einen schönen Verlauf ihres Festtages
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Bereitschaftsdienste

ÄRZTE
Urlaubsankündigung:
Praxis Wirth / Habermeyer	 von 24.12.2020	 bis	 08.01.2021
Praxis Dr. Schiffers 	 von 24.12.2020	 bis	 08.01.2021
Dr. Schenkel		  von 23.12.2020	 bis	 06.01.2021
Apotheken:
Täglicher Wechsel der Notdienstbereitschaft - jeweils 8.00 Uhr früh
Sa., 5. Dezember
– �Hirsch-Apotheke, Juliuspromenade 2, Würzburg, Tel. 52023
– �Franken-Apotheke, Langgasse 10, Karlstadt, Tel. 09353/7692
So., 6. Dezember
– �City-Apotheke, Haugerpfarrgasse 1, Würzburg, Tel. 17333
– �Brunnen-Apotheke, Am Tiefenweg 2, Karlstadt, Tel. 09353/3637
Mo., 7. Dezember
– �Residenz-Apotheke, Theaterstr. 12, Würzburg, Tel. 53010
– �Turm-Apotheke, Billingshäuser Str.2, Zellingen, Tel. 09364/9946
Di., 8. Dezember
– �Hof-Apotheke zum Löwen, Zeller Str. 18, Würzburg, Tel. 42544
– �Rudolph-Glauber-Apotheke, Karlstadt, Neue Bahnhofstr. 24, Tel. 

09353/984880
Mi., 9. Dezember
– �Ringpark-Apotheke, Schweinfurter Str.7, Würzburg, Tel. 99157150
– �Nikolaus-Apotheke, Nikolaus-Fey-Str., Veitshöchheim, Tel. 92133 
Do., 10. Dezember
– �Mozart-Apotheke am Dom, Plattnerstr. 3, Würzburg, Tel. 54472
– �St.-Mauritius-Apotheke, St.-Mauritius-Str. 21, Estenfeld, Tel. 

09305/422
Fr., 11. Dezember
– �St. Kilians-Apotheke, Sanderstr.3, Würzburg, Tel. 54940
– �St.Laurentius-Apotheke, Rathausplatz 4, Zell, Tel. 0931/461354
Sa., 12. Dez.
– �Storchen-Apotheke, Frankfurter Str. 26 , Würzburg, Tel. 43383
– �St. Margareten-Apotheke, Zeller Str.2, Margetshöchheim, Tel.  

46984
So., 13. Dezember
– �Luitpold-Apotheke, Rottendorfer Str. 4, Würzburg, Tel. 50027
– �Falken-Apotheke, Kirchstr. 30, Veitshöchheim, Tel. 91540
Mo., 14. Dezember
– �Sonnen-Apotheke, Hans-Löffler-Str. 8, Würzburg, Tel. 71765
– �Apotheke am Dürrbach, St.Josef-Str. 4, Wü-Oberdürrbach, Tel. 

97414
– �Mohren-Apotheke, Karlstadt, Hauptstr. 39, Tel. 09353 / 2341

AMBULANTER PFLEGEDIENST
Caritas Sozialstation St. Stephanus gGmbH
Bahnhofstraße 11a, 97209 Veitshöchheim
Sie erreichen uns unter Telefon 0931/9701809
Im Internet: www.sozialstation-veitshoechheim.de

Kirchliche Nachrichten

Gemeinsame 
Gottesdienstordnung

St. Vitus – Kuratie Heiligste Dreifaltigkeit
Veitshöchheim/Gadheim

vom 5. 12. 2020 bis 13. 12. 2020

Gedanken zum 2. Adventsonntag
Wir sagen euch an den lieben Advent.

Sehet, die zweite Kerze brennt!
So nehmet euch eins um das andere an.

Wie auch der Herr an uns getan!
Es ist ein glücklicher Zufall, daß in diesem Jahr der 2. Advents-
sonntag und der Gedenktag des Hl. Nikolaus zusammenfallen. Der 
Hl. Nikolaus, (ein historisch belegter Bischof von Myra) ist ja einer 
der Heiligen, der Helden der Nächstenliebe. In allen Erzählungen 
und Legenden wird berichtet, wie er sich um die Seinen und die 
Nächsten gekümmert hat, für sie gesorgt hat. So kann er auch 
für uns ein Vorbild sein, dass wir uns und die anderen annehmen, 
nach dem Vorbild Jesu und seiner Botschaft von der Gottes- und 
Nächstenliebe. Also nicht nur die Nikolausgeschenke annehmen, 
sondern auch in Wort und Tun zum Geschenk für andere werden. 
So gestalten wir mit an einer guten, besseren Welt.

Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr.
Schon ist nahe der Herr.

Zeiten der Besinnung wünscht Ihnen allen 
Pfarrer Robert Borawski mit Pastoralteam

Bitte denken Sie daran, dass sich alle Gottesdienstbesucher 
für die Gottesdienste am Wochenende anmelden müssen. 
 Kommen Sie rechtzeitig vor Gottesdienstbeginn, damit wir 
Ihnen in Ruhe Ihren Platz zeigen können. Das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung während des Gottesdienstes ist 

aktuell zwingend erforderlich. Bringen Sie bitte ein eigenes 
Gotteslob mit. Vielen Dank.

Anmeldung:
• �Sonntags Kuratie-Kirche bei Frau Kuhn unter 	  

Tel. Nr. 0152 - 09 89 16 67 
• �Samstags St. Vitus-Kirche bei Frau Mengling Lutz unter 	  

Tel.Nr. 0931 - 95298

St. Vitus
Samstag, 5. 12.
18.00 Uhr	 Vorabendmessfeier mit der Kolpingfamilie mit mu-

sikalischer Begleitung durch die Sing- und Musik-
schule Veitshöchheim; 2. SG für Emma Karl, Elisa-
beth und Franz Müller und Angeh., Günter Scheuring 
und Verstorbene der Fam. Scheuring und Albert, Erich 
Steppert und Verstorbene der Kolpingsfamilie, Fami-
lie Paul Backmund, Barbara Bausewein, Lydia Götz, 
Margarete und Edgar Altenhöfer und Angeh., Eleonore 
und Adolf Schubert und † Angeh.

Sonntag, 6. 12. – 2. ADVENTSSONNTAG
18.00 Uhr	 Bußgottesdienst
Dienstag, 8. 12., HOCHFEST DER OHNE ERBSÜNDE EMPFAN-
GENEN JUNGFRAU UND GOTTESMUTTER MARIA
  6.30 Uhr	 Rorate; Anna und Otto Kolb und Angeh.
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Samstag, 12. 12.
18.00 Uhr	 Vorabendmessfeier mit musikalischer Begleitung 

durch die Sing- und Musikschule Veitshöchheim; 
3. SG für Edeltraud Lindner, Familie Spitzentränker, 
Verstorbenen der Familie Baunach, Familien Hofmann 
u. Heinrich, Verstorbene Eltern Richard und Emilie 
Michel und Sohn Ernst, Maria de Marco

Kuratie
Sonntag, 6. 12. – 2. ADVENTSSONNTAG
10.00 Uhr	 Messfeier; Bernhard Betz, Elfriede und Franz Bäcker, 

Edgar Hamburger und Angeh.
Freitag, 11. 12.
6.30 Uhr	 Rorate
Sonntag, 13. 12. – 3. ADVENTSSONNTAG (GAUDETE)
10.00 Uhr	 Messfeier; Irma Kleinhenz und Angeh., Tilly Götz, 

Edmund Hartmann und Angeh., Elisabeth und Adolf 
Kuffer

Seelsorge: Pfr. Robert Borawski, Pfr. i.R. Josef Kraft, Gemeinde-
referentin Roswitha Hofmann

Termine und Mitteilungen vom 5. Dez. mit 13. Dez. 2020
Samstag, 5. 12. 2020
18.00 Uhr	 Vorabendmesse in der Vitus-Kirche mit der Kolping-

familie
Sonntag, 6. 12. 2020
18.00 Uhr	 Bußgottesdienst in der Vitus-Kirche
Dienstag, 8. 12. 2020
  6.30 Uhr	 Rorate in der Vitus-Kirche
Freitag, 11. 12. 2020
  6.30 Uhr	 Rorate in der Kuratie-Kirche
Samstag, 12. 12. 2020
18.00 Uhr	 Vorabendmesse in der Vitus-Kirche

Vorschau
Dienstag, 15. 12. 2020
  6.30 Uhr	 Rorate in der Vitus-Kirche

Kommunionvorbereitung
Freitag, 11. 12. 2020
15.30 Uhr	 Gemeinschaftstreffen im Kindergarten St. Bilhildis
17.00 Uhr	 Gemeinschaftstreffen im Kindergarten St. Bilhildis
Samstag, 12. 12. 2020
10.00 Uhr	 Gemeinschaftstreffen im Kindergarten St. Bilhildis

Für Krankensalbungen und in Notfällen, bei denen ein Priester 
gewünscht wird, rufen Sie bitte im Pfarrhaus Veitshöchheim, 

Herrnstr. 1 an: Tel. 0931/9 21 50

Sprechzeiten in den Pfarrbüros
St. Vitus (Tel. 0931/9 21 50 / FAX 0931/99 123 45):

Dienstag von 9.30–11.30 Uhr / Donnerstag von 17.00–18.00 Uhr
Kuratie (Tel. 9 17 88 nur zu den Sprechzeiten): 

Mittwoch von 17.00–18.00 Uhr / Freitag von 9.30–10.30 Uhr

Gemeindereferentin Frau Hofmann erreichen Sie werktags tele-
fonisch unter 0931/46 55 98 65.

Unsere Bankverbindungen:
Pfarramtskonto St. Vitus – VR-Bank, 
IBAN: DE15 7909 0000 0005 7083 03
Pfarramtskonto Kuratie – VR-Bank, 
IBAN: DE93 7909 0000 0207 1309 88
E-Mail-Adresse:st-vitus.veitshoechheim@bistum-wuerzburg.de
Internet: www.veitshoechheim-kirchen.de

Pfarrgemeinderat St. Vitus, Kuratie 	
Hlst. Dreifaltigkeit Veitshöchheim

Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinden!
Immer wieder gibt es Neues, alles verändert sich, vieles ist im Fluss 
- auch in der Kirche. Über das Leben in unseren Kirchengemeinden 
möchten wir Sie gerne auf dem Laufenden halten. Aber nicht nur 
die Information ist wichtig! Sie sollen wissen, dass wir an Ihrer Mei-
nung, an Ihren Ideen, an Ihrem Mitwirken interessiert sind! Deshalb 
freuen wir uns, wenn sie sich über unseren Fragebogen (liegt in 
den Kirchen aus oder kann über Download auf der Kirchenwebseite 
ausgedruckt werden) mit uns in Verbindung setzen. 
Beginnen wir mit der strukturellen Veränderung unseres Bistums 
Würzburg, das sich auch auf Veitshöchheim auswirken wird:
„Pastoral der Zukunft“
Das Bistum Würzburg besteht künftig aus 40 pastoralen Räumen. 
Die Veitshöchheimer Kirchengemeinden gehören jetzt zum „Urbanen 
Raum Würzburg“. Dieser ist nochmals in vier Teile untergliedert. Zum 
Bereich Nord-West gehören: PG Dürrbachtal, PG Hl. Franziskus im 
Maintal, Zell am Main, PG Communio Sanctorum-St. Laurentius, Lei-
nach, PG Güntersleben-Thüngersheim, Einzelpfarrei Veitshöchheim.
In Zukunft sollen neue Wege gesucht und in den Gemeinden erprobt 
werden. Die neuen Strukturen sollen ein Impuls sein, noch stärker 
über die bisherigen Grenzen hinaus zu denken und Glauben zu 
leben. Die hauptberuflichen Mitarbeiter des „Pastoralen Raums“ 
wünschen sich, dass wir gemeinsam in den unterschiedlichen Ver-
antwortungen Wege in die Zukunft finden und miteinander gehen. 
Pfarrsammlung der Kuratie
Die jährlich im November in der Kuratie stattfindende Pfarrversamm-
lung kann leider bedingt durch Corona nicht stattfinden und wird auf 
das kommende Jahr verschoben.
Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit
Die Verantwortlichen in den Gemeinden haben sich viele Gedanken 
darüber gemacht, wie Advent und Weihnachten trotz aller Unsicher-
heiten und Beschränkungen durch die Corona-Pandemie gestaltet 
und gefeiert werden können. Bitte entnehmen Sie die aktuellen 
Termine dem Gemeindeblatt und der Webseite www.veitshoech-
heim-kirchen.de. Wir freuen uns auf die Begegnungen mit Ihnen und 
wünschen Gottes Segen für die kommenden Wochen!

Das PGR-Team St. Vitus, Kuratie Hlst. Dreifaltigkeit

Ministranten der 	  
Kuratie Hl. Dreifaltigkeit

Termine und Infos 
Sternsinger – Info für 2021
Am 6. Januar würden wir – die Ministranten Veitshöchheim – nor-
malerweise von Haus zu Haus laufen. Corona bedingt haben wir 
uns dafür nun etwas anderes überlegt, um das Ansteckungsrisiko 
zu minimieren.
Dieses Jahr wird das Sternsingen mit Anmeldung ablaufen. Sie 
melden sich bis zum 23. 12. 2020 unter der Email Adresse Minis-
tranten.vhh@web.de oder im Pfarrbüro unter 0931/ 92150 oder 
0931 / 91788 an und nennen dort bitte ihre Adresse. 
Das Ganze läuft anschließend dann folgendermaßen ab: Die Minis-
tranten laufen in Kleingruppen (Geschwisterkinder bzw. maximal so 
viele Haushalte wie erlaubt sind) zu den angegebenen Adressen, 
segnen die Häuser und kleben bzw. schreiben den Spruch an die 
Türen. Als Gegenzug legen Sie eine Spende und was Sie sonst 
noch dazu geben wollen, vor ihre Haustüre. Wir bedanken uns dafür 
schonmal recht herzlich und freuen uns schon auf ihre Anmeldung!
Eure Leiterrunde Ministranten Kuratie und St. Vitus Veitshöchheim
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Veitshöchheim mit Güntersleben  
und Thüngersheim

Wochenspruch: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure 
Erlösung naht.	  Lk. 21, 28
Gottesdienste:
2. Advent, 6. 12.:
10.00 Uhr in der Christuskirche, Pfr. Bless
10.00 Uhr ökumenischer Kindergottesdienst in Güntersleben, St. 
Maternus, Team
3. Advent, 13. 12.:
10.00 Uhr in der Christuskirche, Pfr. Fischer
Hinweise: Bitte bringen Sie zum Gottesdienst einen Mund-Nasen-
Schutz und nach Möglichkeit ihr eigenes Gesangbuch mit. Aktuelle 
Hinweise ggf. auf der Homepage.
15 Minuten Advent
Diese mit Liebe befüllten Tüten enthalten alles, was es für ein ge-
mütliches Advents-Viertelstündchen braucht. Mehr zum Inhalt wird 
an dieser Stelle nicht verraten. Es soll ja eine Überraschung sein!
Auf jeden Fall werden die Tüten in der Adventszeit im Anschluss an 
die Gottesdienste sowie im Pfarramt für 2 € verkauft. Der Erlös fließt 
in die Neugestaltung des Jugendraumes und weitere Aktivitäten 
der Evangelischen Jugend der Christuskirche, 50 ct davon gehen 
zudem an ein Projekt der Kindernothilfe e.V. Also: Gutes tun und 
den Advent genießen!
Konfi-Kurs 2021: Fr., 4. 12., um 15.00 Uhr u. Sa., 12. 12., um 10.00 
Uhr, jeweils in der Christuskirche.
Seniorenkreis: Di., 15. 12., um 14.00 Uhr: Adventsandacht mit 
Abendmahl. Anmeldung bis 11. 12.
Gottesdienste mit Anmeldung bis 14. 12.: 
Alle Jahre wieder ... kommen viele Menschen zu den Gottesdiensten 
an Heiligabend. Darüber freuen wir uns sehr! Doch: Dieses Jahr ist 
nicht wie all die Jahre vorher. Abstände müssen eingehalten werden, 
Mund-Nasen-Bedeckungen sind Pflicht und weitere Regelungen 
zur Hygiene müssen berücksichtigt werden! Unsere Christuskirche 
bietet bei Einhaltung aller vorgegebenen Regelungen nur Platz für 
eine begrenzte, festgelegte Anzahl von Gottesdienstbesuchern!
Zu den Gottesdiensten an Heiligabend ist bis 14. 12. eine nament-
liche Anmeldung vorher zwingend erforderlich. Die Anmeldung 
erfolgt über die Homepage der Christuskirche unter:
„Evangelische Termine-Minikalender“, hier Termin anklicken, An-
gaben eintragen und abschicken. Wir bitten um Ihr Verständnis, 
dass die Plätze begrenzt sind und wir auf Grund der Corona-Be-
stimmungen nur eine festgelegte Personenzahl zulassen dürfen! 
Sie können auch anrufen oder eine Mail mit allen Angaben und 
Teilnehmerzahl schicken.
Mittendrin im Weihnachtswunder:
Macht euch auf den Weg und werdet selbst Teil des Krippenspiels! 
Seid dabei und mittendrin im Wunder der Heiligen Nacht! Lasst euch 
mithineinnehmen und berühren von Jesu Geburt!
Alle sind dazu herzlich eingeladen! 24. Dezember, 13.00–15.45 
Uhr, Christuskirche!
Meldet euch bis 14. Dezember über unsere Homepage an. Klickt 
dazu auf den Gottesdienst mit dem für euch passenden Zeitfenster, 
in dem ihr euch auf den Weg machen wollt. Dauer ca 40 Minuten. 
Gebt mit der Anmeldung an, in welchem Zeitfenster ihr euch auf den 
Weg machen wollt. Eure genaue Start-Uhrzeit erfahrt ihr rechtzeitig. 
Sollte euer Wunsch-Zeitfenster schon belegt sein, bucht doch einen 
anderen Zeitraum! Zum 4. Advent erhaltet ihr Post mit eurer ganz 
persönlichen Einladung! Wir freuen uns auf euch! Diakonin Claudia 
Grunwald und das Weihnachtswunder-Team 2020

Kinder, Jugend und Familien:
Krippenspiel 2020
Probe-Termine für angemeldete Mitwirkende: 13. und 18. Dezember 
(jeweils 16.00 Uhr, in den Räumen der Christuskirche.
Adventsandachten für Kleine und Große: Mo., 7. 12. / 14. 12. / 21. 
12., immer um 17.00 Uhr in der Christuskirche. Miteinander machen 
wir uns auf den Weg nach Weihnachten mit Liedern, Geschichten 
und Gebeten und Segen. Dauer ca. 30 Minuten
Ökumen. KiGo in Güntersleben: So., 6. 12., um 10 Uhr in der 
St.Maternus-Kirche zum Nikolaustag.
Offene Kirche: Täglich 9 Uhr bis zur Dämmerung ist die Christus-
kirche geöffnet zum stillen Gebet.
Ev.-Luth. Pfarramt, Günterslebener Str. 15, Veitshöchheim, an 
der Christuskirche:
Bürozeiten: Mi: 10.00–12.00 Uhr und 14.00–17.00; Fr: 10.00–13.00 
Uhr.
Die Geschäftsführung während der Vakanzzeit liegt bei der Nach-
bargemeinde Thomaskirche Grombühl. Telefon: 0931-22518 (Pfar-
rer Reinhard Fischer). Für Beerdigungen ist das Pfarramt Lengfeld 
in Bereitschaft: Telefon: 0931-271000 (Pfarrer Christoph Lezuo).
Kontakt:
Pfarramt (0931) 91313; Fax (0931) 91319; pfarramt.veitshoech-
heim@elkb.de 
Diakonin Claudia Grunwald: 0931-46547847, claudia.grunwald@
elkb.de 
Homepage: www.veitshoechheim-evangelisch.de 
Spenden-Konto: IBAN: DE 15 7909 0000 0005 758840, 
BIC: GENODEF 1WU1, VR-Bank
Worte zum Nachdenken: Es ist nicht so, dass der Einzelne nichts 
tun kann. Das ist eine Parole der Angst. Immer wird es auf den 
einzelnen Menschen ankommen, seinen Mut seine Verständnis-
bereitschaft, seine Liebe und Güte. 	 (Kardinal Franz König)

Vereinsnachrichten

Bund Naturschutz in Bayern e.V.
Ortsgruppe Veitshöchheim

17. Dezember 2020, 19.00 bis 21.00 Uhr
Alpenrausch im Klimawandel – Der Ausverkauf der Berge
Auch bei uns finden zurzeit wegen Corona keine Veranstaltungen 
statt, deshalb möchten wir auf diesen Film es Landesverbandes 
hinweisen.
In der Online-Veranstaltung zeigt der BN den Dokumentarfilm „Al-
penrausch im Klimawandel – Der Ausverkauf der Berge“ und lädt 
anschließend zu einem Gespräch ein: Was können wir aus der 
Pandemie für den Tourismus in den bayerischen Alpen lernen? 
Infos und Anmeldung: https://www.bund-naturschutz.de/termine/
wartaweiler-filmgespraeche-201217 � Günter Thein

Freiwillige Feuerwehr Veitshöchheim e. V.
Besuchen Sie uns auch im Internet unter
www.feuerwehr-veitshoechheim.de

365 Tage = 1 ganzes Jahr Mittagessen für den kompletten Kin-
dergarten!
Mistelzweigverkauf für den Kindergarten in DONYO SUBUK 
KENIA.
Die Freiwillige Feuerwehr Veitshöchheim unterstützt auch in diesem 
Jahr, durch den Mistelverkauf die Kolpingfamilie Veitshöchheim. Mit 
dem letztjährigen Erlös konnten wir ein GANZES JAHR EIN MIT-
TAGESSEN für den kenianischen Kindergarten im Ort Donyo Subuk 
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finanzieren. Durch den persönlichen Kontakt zur Kolpingfamilie in 
Kenia, ist es sichergestellt, dass jeder Euro 1:1 dort ankommt. Wir 
werden die Mistelzweige bei der Gärtnerei Klinger in der Würz-
burger Straße noch bis 12. Dezember verkaufen. Die Feuerwehr 
ist zum Verkauf bei der Gärtnerei Klinger am Samstag, den 5. 
Dezember, von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr, vor Ort.
Herzlichen Dank –	 Werner Heß 2. Vorstand

Aktion „Mein Schuh tut gut“
Gerade in dieser sehr schwierigen Zeit soll-
ten wir Gutes tun! Die Kolpingsfamilie Veits-
höchheim schließt sich deshalb auch heuer 
der bundesweiten Aktion „Mein Schuh tut 
gut!“ an und bittet um Spende gebrauch-
ter Schuhpaare. Mit dem Erlös soll das Stif-
tungskapital der Internationalen Adolf-Kol-
ping-Stiftung aufgebaut werden. Wir werden 
ab sofort vor dem Eingang zum Kindergar-

ten St. Bilhildis eine Tonne aufstellen, in welche die Schuhe zu den 
Öffnungszeiten des Kinder- gartens eingeworfen werden können. 
Ansprechpartner: Familie Rossellit (Tel. 93266). Für Ihre Schuh-
spende sagen wir schon heute ein herzliches „Vergelts Gott!“. 

VdK Veitshöchheim

Sehr geehrte Mitglieder,
Auch Ihnen ist zu Danken, für Ihre *Treue zum VdK* und Ihre 
Bereitschaft, sich  auch in diesen kritischen Zeiten in diese *Sozial-
gemeinschaft* einzubringen und zu unterstützen. 
Das Jahr 2020 hat kurz nach Beginn, durch Ausbruch einer Welt-
weiten Pandemie, *tiefe Einschnitte* in alle  Gesundheitssysteme 
der Welt, gravierende Veränderungen in Gesellschaftssytemen , 
in Regierungen und Verwaltungen, Industrie und WirtschaftI , Ge-
sundheitswesen und nicht zuletzt im Land Bayern, und hier im Ort 
Veitshöchheim, in den Vereinen und Familien, im Freundes -u. Be-
kanntenkreis vieles Verändert und auch teilweise zerstört. 
Aber es gibt auch *Lichtblicke*, Aerzte , Schwestern und Pflegeper-
sonal leistete in diesen Monaten und Wochen in den Krankenhäusern 
schier übermenschliches, viele konnten gerettet werden,  Ebenso 
arbeiteten die Gesundheitsbehörden , die jeweils verantwortlichen 
Politiker, Bundes-u. Landesbehörden , Stadt u.- Gemeindeverwal-
tung en , weit über die Belastungsgrenze, Forschung , Labore und 
Industrie hatten Erfolge bei Entwicklung von Impfstoffen, diese sind 
im Zulauf. *Deshalb sollte die Kerze Hoffnung nicht erlöschen*, 
Geniessen Sie die Adventsstunden in lieber Gesellschaft, Schmü-
cken Sie Ihren Weihnachtsbaum, genau wie im letzten Jahr 20919 
und freuen sich mit Ihren Angehörigen und/oder den Umständen u. 
Auflagen entsprechend, auch mit lieben Freunden.
Vorhabenübersicht:
Es sind für das erste Halbjahr 2021, Planungen für Aktivitäten vor 
Ort vorgesehen. Vorträge: Gesundheit u.Pflege, Einsatz v.Hilfsmittel, 
Unterstützung b.Behörden etc.
Arztvorträge DIABETES/ MOBILITAET/PFLEGE
Alles vorbeh. Entsprechender Behördl.Auflagen.

Der Ortsvorstand wünscht Ihnen Allen,
eine *Gesegnete Weihnacht*,

einen *Guten Start in 2021*, und
*Bleiben Sie Gesund* 

Gez. Bernd Welti, OV Veitshöchheim

Birkentalstammtisch
Liebe Besucher des Birkentalstammtisches,
leider können wir uns gemeinsam weiterhin nicht treffen, die Corona-
Pandemie hat uns fest im Griff. Es ist bedauerlich und ich denke, 
wir vermissen alle unseren monatlichen Gedankenaustausch. Seit 
nunmehr neun Monaten schränken wir unsere sozialen Kontakte 
ein und nun verzichten wir auch noch auf die Advents- und Weih-
nachtskonzerte,  die uns gerade in den Wintermonaten viel Freude 
bereitet haben.  Nach wie vor bin ich jederzeit telefonisch erreichbar. 
Sie können mich in einem Anliegen oder einer Frage gerne anrufen. 
Und ich biete Ihnen auch an, dass ich mit Ihnen eine Runde durch 
die Weinberge oder um das „ Seelein“ laufe. Diese Art des Ge-
dankenaustausches bietet sich uns Birkentalern wirklich an und wir 
verhalten uns damit auch noch sehr umweltbewusst. 
Ich wünsche Ihnen frohe und erfüllte Adventstage. Bleiben Sie ge-
sund!� Ihre Gemeinderätin Marlene Goßmann

Theaterfreunde Veitshöchheim

Coronabedingt kein Theater ! 
Coronabedingt auch nicht die neugeschaffene Ausweichmöglichkeit 
des Literaturkreises im Dezember. Frau Schilling-Küng hat ein paar 
Buchempfehlungen zusammengestellt mit Klappentext. Wer sich 
dafür interessiert, dem schicken wir gerne die 4 Seiten zu. Bitte an-
fordern bei rosi.schreiber-vh@web.de
Wir wünschen allen – trotz alledem – eine schöne kraftschöpfende 
Adventszeit ! 

Rosi Schreiber (Tel. 93 714) und Ingrid Dosch (Tel. 92 332)

Parteien

Bündnis 90 / Die Grünen
Ortsverband Veitshöchheim

Freitag, 11. Dezember, 19:30 Uhr
Grüner Jahresabschluss 2020 – in diesem besonderen Jahr 
natürlich digital!
Trotz Corona wollen wir uns treffen, ein bisschen zurückblicken, 
vorrausschauen und langjährige Mitglieder ehren. Außerdem wird 
der Abend vor allem durch „online-live-Musik“ geprägt sein.
Lassen Sie sich überraschen!
Und hier sind die Zugangsdaten zum Grünen online-Konferenz-
system: 
https://konferenz.gruene-wuerzburg.de/b/gun-sd9-0yh-f2g
Bei Problemen mit dem Zutritt zum online-Raum erhalten Sie nähere 
Informationen unter: 
https://blog.gruene-veitshoechheim.de/termine-5/

Christina Feiler und Günter Thein
Bündnis 90/Die Grünen, Vorstand des Ortsverbands Veitshöchheim

Wissenswertes

Es ist Advent
Die besinnliche Zeit des Advents beginnt mit dem Entzünden der 
ersten Kerze. In Zeiten der Corona-Pandemie ist das Zuhause ein 
wichtiger Ort des Lebens geworden. Da macht man es sich gemüt-
lich und dekoriert weihnachtlich. 
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Warum nicht auch mit Naturmaterialien? 
Im Garten oder bei Spaziergängen wird man fündig, wissen die 
Fachleute der Bayerischen Gartenakademie. 
Die Natur bietet vieles, was sich in weihnachtliche Arrangements 
und Dekorationen einbinden lässt. Nutzen Sie die Zeit allein, mit dem 
Partner oder der eigenen Familie und lassen Sie sich inspirieren.
Adventliche Dekorationen
Besonders schön und einfach ist das Gestalten mit Zapfen. Und 
die Vielfalt ist groß: kleine Zapfen der Erle im Kontrast zu sehr gro-
ßen Kiefernzapfen. Besonderheiten sind sicherlich die Zapfen der 
Sumpfzypresse. Aber auch Lärche, Scheinzypresse und Douglasie 
besitzen schöne Zapfen. Übrigens echte Tannenzapfen findet man 
nicht, denn bevor sie zu Boden fallen haben sie sich in einzelne 
Schuppen gelöst. Das Zapfensammeln lässt sich gut mit einem 
Waldspaziergang verbinden. Zapfen können einzeln dekoriert wer-
den, mit Gold besprüht, aufgehängt oder auch nur eine Menge in 
einer großen Glasvase gesammelt werden. Kombiniert mit einer 
kleinen Lichterkette oder mit Glaskugeln, erstrahlt das Gefäß in 
weihnachtlichem Glanz.
Der Zierapfel aus dem Garten lässt sich ebenfalls für eine winterliche 
Dekoration nutzen. Allerdings müssen Sie den Zweig abschneiden 
und ins Haus bringen bevor tiefere Fröste einsetzen Dann lassen 
sich die Mini-Äpfel sehr vielseitig verwenden, die durch ihre Form 
und Farbe ein bisschen kleinen Christbaumkugeln ähneln. Ganz 
einfach geht es, wenn man Fruchtzweige schneidet und sie in eine 
Vase stellt. In Kombination mit dem Grün von Nadelgehölzen wie 
Eibe und Tanne kommen die Früchte besonders zur Geltung. Be-
finden sich noch Flechten am Ast der Zieräpfel unterstreicht dies 
die Natürlichkeit. Abgeschnittene Fruchtbüschel schmücken Kränze 
und Gestecke.
Moos, Flechten, bizarre kahle Zweige besetzt mit Hagebutten oder 
Schlehen, Samenstände von Stauden und Clematis…… so vieles 
lässt sich für eine natürliche adventliche Dekoration verwenden. Mit 
Licht und Kugeln kombiniert wirkt es besonders festlich.
Ausgefallen ist ein Weihnachtsschmuck mit getrockneten Chili-
Früchten. Die sehr scharfe Sorte ‘Lila Luzy F1‘ trägt den Sommer 
über kleine Früchte in den Farben lila, gelb, orange und schließlich 
rot. Die etwa drei Zentimeter großen kompakten Früchte trocknen 
schon gut an der Pflanze ein oder man trocknet sie zum Zeitpunkt 
der Rotfärbung. Durch das intensive und anhaltende leuchtende Rot 
erleben Weihnachtsdekorationen eine neue „Schärfe“.
Barbarazweige
Vergessen Sie den 4. Dezember nicht. Am Barbaratag werden tradi-
tionell Tag Zweige von Kirschen oder anderen winter- und frühlings-
blühenden Gehölzen wie Winterjasmin, Forsythie, Apfel, Zierquitte, 
Pfirsich, Mandel, Zierkirsche und anderen geschnitten. Stellen Sie 
dazu die Triebe in ein Gefäß mit handwarmem Wasser, das alle 
paar Tage gewechselt wird. Sie sollen bis Weihnachten erblühen. 
Fröste vor dem Schnitt sorgen für ein gleichmäßiges Erblühen der 
Knospen.
Übrigens können Sie bis ins Frühjahr hinein derartige Zweige immer 
wieder neu aus dem winterlichen Garten in die Wohnung holen. 
Ganz nebenbei lichten Sie so Ihre Blütensträucher oder Obstbäume 
aus, verjüngen diese und fördern die Vitalität der Pflanze. Achten 
Sie vor dem Schneiden auf die Knospen am Trieb. Dicke Knospen 
bringen Blüten hervor, spitze und dünne Knospen dagegen Blätter. 

Älteres Ehepaar mit gesichertem Einkommen 

sucht bald möglichst eine Wohnung 
in Veitshöchheim. Bevorzugt ebenerdig oder mit Aufzug.

Telefon 0931/82993

Herzlichen Dank 
für die vielfältigen Zeichen der Anteilnahme 

zum Tode unserer lieben Mutter

Maria Elischer
Unser besonderer Dank gilt allen Verwandten, 

Freunden und Nachbarn, Pfarrer Kraft, 
Pfarrer Borawski für die würdevolle Trauerfeier 

und der Arztpraxis Dr. Escher für die fürsorgliche 
Betreuung, sowie den Pflegekräften der 

Sozialstation U. Knobloch.

Im Namen aller Angehörigen
Anne Elischer

Vermiete Altbauwohnung 
ca. 45 qm im Altort von Veitshöchheim zum 1. Quartal 2021.

Anfragen unter Chiffre 310 an den Verlag.

Die Gemeinde Margetshöchheim sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Leiter (m/w/d) 
für den gemeindlichen Bauhof

Anforderungen: Abgeschlossene Ausbildung im hand-
werklichen Bereich, vorzugsweise als Meister oder 
Techniker (m/w/d) mit mehrjähriger praktischer Berufs-
erfahrung. Bewerbungsfrist: 08.01.2021.
Näheres finden Sie unter: www.margetshoechheim.de
Informationen: Telefon 0931/46 86 225 (Bgm. Brohm)

Bewerbungen richten Sie an:
Verwaltungsgemeinschaft Margetshöchheim, 
Mainstraße 15, 97276 Margetshöchheim bzw. 

personalamt@vgem-margetshoechheim.bayern.de

Die Gemeinde Margetshöchheim sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Mitarbeiter/in (m/w/d) 
für gärtnerische Tätigkeiten im Bauhof

Anforderungen: Abgeschlossene Ausbildung, vorzugs-
weise im Bereich Landschafts - und Gartenbau bzw. 
Gärtner mit mehrjähriger praktischer Berufserfahrung. 
Bewerbungsfrist: 08.01.2021.
Näheres finden Sie unter: www.margetshoechheim.de
Informationen: Telefon 0931/46 86 225 (Bgm. Brohm)

Bewerbungen richten Sie an:
Verwaltungsgemeinschaft Margetshöchheim, 
Mainstraße 15, 97276 Margetshöchheim bzw. 

personalamt@vgem-margetshoechheim.bayern.de

Reinigungskräfte für Schule in Veitshöchheim
Mo.–Fr. ab 5:00 Uhr; 2,5 Stunden

elfra-Gebäudemanagement GmbH
Bitte rufen Sie uns an 0152 56172547

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:
anzeigen@henn-bauer.de
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Die Rhöntanne
Qualität des Biosphärenreservats!

Der laufende Meter 18,– Euro

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. von 9.00 bis 17.00 Uhr

Sa. von 9.00 bis 15.00 Uhr

Verkauf vom 9. bis 24. 12. 2020
Montag bis Freitag 9.00–17.00 Uhr
Samstag 9.00–15.00 Uhr

Neu bei

Raiffeisenstraße 12,Veitshöchheim, 
Telefon (09 31) 9 46 03

Seit vielen Jahren ist TEGA Ihr kompetenter 
Partner in dem Bereich Flüssiggas in Flaschen – 
und das mit ganz besonderem Service.

Wenn Sie unsere Kompetenz nutzen wollen, Fragen
haben oder mehr wissen wollen, dann nehmen Sie
Kontakt mit unserer Vertriebsstelle auf.

Leistungsstark
in Flüssiggas
in Flaschen

LOGOAdresse Öffnungszeiten
alfred rexroth Metallbearbeitung GmbH
Rai� eisenstr. 13, 97209 Veitshöchheim
Telefon 0931/7809040
info@rexroth-metallbearbeitung.de
www.rexroth-metallbearbeitung.de

Ö� nungszeiten
Mo–Do: 07:00 - 16:00 Uhr
Fr: 07:00 - 13:00 Uhr

Wo kann der Austräger
Ihr Mitteilungsblatt hinlegen?
Denken Sie daran, wenn Sie kein oder ein 
durchnässtes Mitteilungsblatt vorfinden,
dass ein Briefkasten oder Zeitungshalter 
an gut sichtbarer Stelle angebracht und 
Ihre Haus-Nummer ersichtlich ist.
                      Vielen Dank! Ihr Austräger
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Gutschein
für eine kostenlose und unverbindliche

Marktpreiseinschätzung Ihrer Immobilie

Jetzt Termin vereinbaren:

0931-991 75 00

Fuderer Real Estate GmbH · Immobilienmakler
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH

Tel. +49-931-99 17 500 · Wuerzburg@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/wuerzburg

Ausgezeichnete Vermarktungs -
chancen für Ihre Immobilie!
Nutzen Sie diesen Gutschein für
eine kostenlose Bewertung Ihrer
Immobilie.

Julian Komarov
Immobilienberater

Kann ein harter Job  
Freude machen?
in meinem team  
schon.

Vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, echter Zusammenhalt 
und eine gute bezahlung – ein Job bei den Johannitern ist besser für alle.

Zur Unterstützung unseres corona-teams in Würzburg suchen wir einen

mehr infos unter: besser-für-alle.de

andreas s.

erfahrenen teamleiter (w/m/d) 

medizinisches Personal (w/m/d) 
z.B. MFA, Gesundheits- und  
Krankenpfleger, Rettungs- und 
Notfallsanitäter, OTA

sowie 
Verwaltungsmitarbeiter (w/m/d)

jeweils in Voll- und Teilzeit sowie 
auf GfB und AWE-Basis.

Wir freuen uns auf ihre bewer-
bung bevorzugt per e-mail an 
bewerbung.unterfranken@
johanniter.de
Johanniter-unfall-hilfe e. V.
regionalverband unterfranken
Waltherstraße 6
97074 Würzburg
tel. 0931 79628-99

Fliesenlegermeister Andreas Wießmann

Goldschmiedeatelier
Ulrich Jung

Ob. Hauptstr. 27 · 97291 Thüngersheim
Tel. 09364/6892 · Do.–Sa. 13–18 Uhr
Des ignschmuck ·  Entwurf
Neugesta l tung ·  Traur inge
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Wir haben weiterhin für Sie 
von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

An den Adventswochenenden und an den
Weihnachtsfeiertagen bieten wir Ihnen 

eine ganze knusprige Gans für 92 €
eine ganze knusprige Ente für 39 €

mit Beilagen
Wir freuen uns auf ihre Bestellungen bis Mittwoch.

Abholung von 11.30 bis 14 Uhr
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich 

Ihre Familie Bartsch

Tel.: 0172 - 6734282

Metzgerei
Tel. (09 31) 9 48 27

 Angebot gültig  
 vom 9. 12. bis 12. 12. 2020

Flach
Fitnesspfanne Bali 
aus zartem Putenfleisch kg 10,90
Rindfleisch zum Kochen
Brust, Spund, Wade kg 8,90
Cordon Bleu vom Schwein
pfannenfertig zubereitet kg 9,90
Jägerbraten lecker gefüllt kg 8,90
Hüttenspeck für die deftige Brotzeit 100 g 1,19
Wildschweinbratwürste  100 g 1,19
Delikatess-Leberwurst im Golddarm 
grob und fein 100 g 0,89
400 g Hausmacher Wurstdosen 
Hausmacher Weiße, Bierschinken, Bratwurst, Jagdwurst  Stück 3,40
Fleischsalat oder

Fleischsalat mit Kräutern 100 g 0,89
Dienstags-Spartüte

– gültig am 8.12.2020 –

600 g Gyros, 400 g Krautsalat
200 g Tzatziki zusammen für 7,00

Metzgerei Flach GmbH & Co. KG
Danziger Straße 1, 97209 Veitshöchheim
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ZMF (w/m/d)
Zahnarztpraxis in Veitshöchheim sucht zur Unterstüt-
zung ein engagiertes Teammitglied in Teilzeit.
Schwerpunkt: PZR und Prophylaxe.
Über Ihre baldige Bewerbung würden wir uns sehr freuen.

Ihr Praxisteam Dr. Heike Bollmann

Sonnenstraße 37, 97209 Veitshöchheim
Telefon: 0931/ 91590
E-Mail: praxisdrbollmann@web.de     

Veitshöchheim
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Autohaus KELLER GmbH | Scheffelstr. 1 | 97209 Veitshöchheim | 0931 / 900 82-0 | info@autohaus-keller.de

Technische Daten: 10-Zoll-Reifen vorn und hinten; Motorleistung 350 W; 
integrierte Front-LED-Leuchte; max. bis ca. 20 km/h; max. bis ca. 65 km 
Reichweite; App-Monitor (Bluetooth); Trommelbremse vorne, elektronische 
Bremse hinten; Gewicht 19,5 kg

10-Zoll-Reifen vorn und hinten; Motorleistung 350 W; 

10-Zoll-Reifen vorn und hinten; Motorleistung 350 W; 

10-Zoll-Reifen vorn und hinten; Motorleistung 350 W; 

SEAT MO scooter*
549,00 €

Gutschein für Quad fahren

ab 30,- €

Geschenk-Gutschein
für Werkstattleistung 

oder Zubehör

Kleiner Tipp fürWeihnachtsgeschenke:
Audi Helm*

87,73 €

Audi scooter*
799,00 €

Technische Daten: 10-Zoll-Reifen vorn und hinten; Motorleistung 350 W; in-
tegrierte Front-LED-Leuchte; max. bis ca. 20 km/h; max. bis ca. 65 km Reich-
weite; App-Monitor (Bluetooth); elektr. und mech. Bremse; Gewicht: 19,1 kg

*Weitere Informationen finden Sie hier:   www.autohaus-keller.de/teile/original-zubehoer/
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